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0 DAS ·TUCH&ESCNJlPT 

ZIN&& in ßaupen 
verkauft Ihnen zu vorteilhaften Preisen und bei sehr großer Auswahl 

·•· 

aff die illefleidungs-9lPtifel 
die Sie .wünschen, in der erprobten guten Qualität 

Ob'• auct, kaputt und alt •d>on ser, 
Bvlng's In die Bud)blndevel, 
Dovt tOlvd'• wledev gam und neu t 

1n unsev1mt Papete•le=Ge•cbäft finden Sie g1106e Auswabl in 
' Gesc()enkavtlkeln alle• Avt. 

~fit bötlict,e, empfeblung 
empfeb(e meine• wet?ten 

Kundsd)afl meine g1106e Auswal)l fn 

Weihnadiisgesdienken 
B o n b o n s s c 1) a c 1) t e l n in allen Poeislagen 

' 

Bud)bindet?ei=Papetetrie Jiefflllann 
laupen. E. Augstbut?gee, Bäckeoei = Konditot?ef, laupen 

Drogen, Chemikalien, technische Produkte, Farb• 
waren, Toilette- und Sanitätsartikel, Photos-Bedarfs
artikel und -Arbjilten, Kolonialwaren, Sämereien 

empfiehlt 

DROGERIE WISMER, LAUPEN 

UHRENHANDLUNG · 

F~stgeschenke 
von bleibendem Wert 
kaufen Sie vorteilhaft 
in der 

OTTO STAUFFER • LAUPEN· 

RESTAURANT STERNEN 
Feine Keller- und Küchenspezialitäten 

Tanz am Altjahrabend Tanz 
Es empfiehlt sich höflich Familie Herren 

Sand und KiesA.G.fürSand-und Kiesverwertung 
Laupen, Tel. 60/75 

8elo11klese 
Slrasse11klese 

Sa11de 

Alle Sorten in la. Qualität und Siebung 

Geleiseanschluss Auflademaschinen 

j_)ört, ibt SSetten, unb lafif eud., fagen: 'Die lllJr !Jet jefio, 3roölfi gf dJlagen, 
60 mue[l idJ euc!J b's niirojar ifrngen. 

'Wem id.,'s 3uerft ifmgen tbu, 
(fbrf amber IDmeinrnt unb bas bif d., bu. 

'Wem id.1s 3um anbem itragen tbu, 
(fbrf ambet 'maler unb bas bif d_) bu. 
6ag nit, bafi alles f d_)on perfekt 
roenn bu bie gan3e 'IDanb oerbrechf. 

'Wem id_)'s 3um oierfen itragen tbu, 
(fbrf amber j_)anblanger, bas bif d_) bu. 
60 oft bu in bas fläf d)d.,en fd_)ieleft, 
f o oft bu beinen j_)etrn beftieleft. 

'Wem id_)'s 3um fäd)ften itrngen fbu, 
(f~tf a~ber 6d)ulmeiftet, bas bif d_) bu. 
bem nuroes bus ift obne febl, 
bod., bleib im alten, 's ift befebl. 

©tumb 6d)ulbub, fang ben 'l?eigen an, 
es folgen bet ~ebret, ber 6d)loff et bann, 

'Du f ö!lft an einem 6frid!e 3iebn, 
unb md)t nad) allen 6eifen bin. 

'Wem id.,'s 3um briffen itrngen fbu, 
0:brf amber QJärfnet unb bas bif d_) bu. 
~afi bid., bes miftes nit gereuen, 
bie ~ebter fid_) auf f d),affen freuen. 

~ 

id.1 s 3um fünften itragen tbu, 
mber 6d.>loffer unb bas bif d) bu. 
bu f öllft in bie ß'inget f peuen, 

i en roitb bid_) reuen. 

id_) ·s 3um leff d)ten ifrngen tb.u, 
mber 6d.,ulbub unb bas bif d) bu. 
ut m<1n fd)ön einrid)ten 

eisbeif ein3ufri d)te rn. 

bet S)anblanger, ber QJädner, ber 'malet unb mebr 
roölln im nüroen jat leben 311 QJ.O:I::I:(f6 ebr. 
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laupen 
Stceiflid)tev zuvReovganisation devGemeindevetwa(tung 
Die Erfahrungen mit der zentralisierten Gemeindekassenführung entsprechen ganz den 
in die Zusammenlegung gesetzten Erwartungen. Die Möglichkeit, zu jeder Zeit einen 
Gesamtüberblick über alle Rechnungszweige zu haben, ist heute gegeben ; auch wurde 
die Zweckmäßigkeit der heutigen Kassenführung durch den Revisor der Kantonalen 
Finanzdirektion, welcher diesen Herbst eine gründliche Prüfung unserer ganzen Finanz
verwaltung vorgenommen hat, in anerkennendem Sinne beurteilt. Die hier gemachten 
guten Erfahrungen sollen für die nicht minder notwendige Reorganisation der allge
meinen Gemeindeverwaltung richtunggebend sein. In der je länger je tiefer schürfen
den Erwerbskrisenzeit ist die Gemeinde bis heute mit ihrem Finanzhaushalte gut 
durchgekommen. Wie sich die Zukunft gestalten wird, läßt sich heute nicht voraus
bestimmen; dagegen wird der fortwährend um sich greifende Preisverfall in Landwirt
schaft, Industrie, Handel und Gewerbe und in den sich damit zwangsläufig zeigenden 
Begleiterscheinungen für unseren Finanzhaushalt der allernächsten Zukunft ziemlich. 
sichere Schlüsse ziehen lassen. Will die Gemeinde auch in Zukunft ihren Aufgaben 
gerecht werden und ihren Verpflichtungen nachkommen, dann ist es ein Gebot der 
Stunde, mit den öffentlichen Mitteln haushälterischer umzugehen denn je. Die verant
wortlichen Organe müssen bestrebt sein, namhafte Einsparungen zu erzielen, um einen 
im kommenden Jahre sicher zu erwartenden Steuerrückgang zu paralysieren. Um diesem 
Bestreben Erfolg zu sichern, ist auch eine durchgreifende Reorganisation der Gemeinde
verwaltung heute durchaus notwendig. In unserer Gemeinde amten gegenwärtig, nebst 
dem Gemeinderat, 16 weitere ständige Kommissionen mit einem Stabe von insgesamt 
94 Bürgern; hinzu kommen noch 12 Einzelfunktionäre, hierbei nicht mitgezählt Wahl
ausschuß sowie Gemeindeschreiber und -kassier. Dieses Ungeheuer von einem Ver
waltungsapparat repräsentiert ziemlich genau den dritten Teil aller Stimmberechtigten. 
Die Mitgliederzahl der einzelnen Kommissionen bewegt sich zwischen 3 und 11 , 
letztere Zahl bezieht sich auf die Feuerwehrkommission. Ganz abgesehen davon, daß 
ein solches Verhältnis ein Maximum an Dezentralisation darstellt, analog wie ehedem 
im Kassawesen, so ist die dadurch bedingte finanzielle Belastung der Gemeinde auch 
eine entsprechende, wurden doch im Rechnungsjahre 1932 annähernd 5000 Franken 
an Sitzungsgeldern und Entschädigungen ausgerichtet. In diesem Betrage sind die 
Ausgaben der · nichtständigen Kommissionen wie Schulhausbau- und Kanalisations
kommission usw. nicht inbegriffen. Trotz diesem, oder besser dank dieser ausgedehnten 
Verwaltungsorganisation hat der Gemeinderat als schlußendlich für alles verantwortliche 
Behörde nicht den geringsten Kontakt mit den einzelnen Kommissionen, von welchen 
einige während des Jahres über namhafte Budgets verfügen, welche sich zum Teil 
auf viele Tausend Franken beziffern. Hier gilt es, einen fühlbaren Mangel zu beseitigen, 
denn der Gemeinderat ist beim bestehenden Zustande nicht in der Lage, die ihm durch 
Gesetz und Gemeindereglement obliegenden Pflichten aus eigener Beurteilung heraus 
zu erfüllen. Diesem Umstand förderlich ist auch die Tatsache, daß in unserem Gemeinde
reglement keinerlei Bestimmungen über die Organisation des Geme.inderates bezüglich 
der verschiedenen Verwaltungszweige entsprechend seinen Pflichten enthalten .sind. 
Immerhin sind solche durch die Gesetze gegeben und es braucht nur deren praktische 
Anwendung. 
Für unsere Verhältnisse ist ungefähr folgende Einteilung in einzelne Verwaltungszweige im 
Gem~inderat gegeben: l. Ortspolizei und Feuerwehrwesen, 2. Schul- und Gesundheits
wesen, 3. Finan.z- und Steuerwesen, 4. Bau- und Straßenwesen, 5. Wasserversorgung und 
öffentliche Beleuchtung, 6. Armen- und Fürsorgewesen, 7. Vormundschaftswesen. Jedes 
Mitglied soll einei:i dieser Verwaltungszweige zur besonderen Aufsicht und gegebenen
falls zur Bericht- und Antragstellung an den Gemeinderat übernehmen. Dem Gemeinde
präsidenten soll in der Regel die Ortspolizei und das Feuerwehrwesen unterstehen; 
die übrigen sechs Verwaltungszweige hätten die Gemeinderäte nach freier Vereinbarung 
und Zweckmäßigkeit unter sich zu verteilem Bestehen für einzelne Geschäftszweige 
Kommissionen, so hat der betreffende Vorsteher im Gemeinderat von Amtes wegen 
Mitglied dieser Kommission zu sein. Mit Ausnahme der Schulkommissionen, deren 
Or_ganisation durch die kantonale Gesetzgebung geregelt ist, und welche der Geµieinde 
keme oder nur ganz unbedeutende Auslagen verursachen, sollten alle übrigen Kommis
sionen in ihrer Mitgliederzahl reduziert werden, z. B. wären Fünferkommissionen auf 
drei Mitglieder und siebner und noch mehrgliedrige Kommissionen auf fünf Mitglieder 
zu reduzieren. Ferner sollte jede weitere Ämterkumulation, mit Ausnahme der nicht
ständigen Kommissionen, untersagt sein. Dadurch ist auch Gewähr geboten, daß sich 
der einzelne Funktionär besser und pflichtgetreuer seiner Aufgabe widmen kann. Die 
vorstehend skizzierte Angliederung der Kommissionen an den Gemeinderat würde 
zweifellos allerseits ein ersprießlicheres Arbeiten ermöglichen, und was hier auch sehr 
von Wichtigkeit ist, unter weniger Zeit- und somit Kostenaufwand, als es bisher der 
Fall ·war. b. 

LAUPEN
CHRONIK 
Im Mittelpunkt des öffentlichen Inter
esses an Gemeindearbeiten stand in 
diesem Jahr zweifellos der Schulhaus
bau. Das Hauptgebäude wurde im 
Innenausbau a uf Winterbeginn fertig. 
Wenn trotzdem Einweihung und Be
zug des Hauses noch hinausgeschoben 
wurden, so trug daran vor allem eine 
unliebsame Verzögerung in den Um
gebungsarbeiten schuld. Auch die Ver
besserung und Verbreiterung der 
Mühlestraße konnten nicht so rasch in 
Angriff genommen werden, wie die 
Behörden es gerne gesehen hätten. 
Anschließend an das Schulhaus w urde 
in diesem Jahr auch die Turnhalle er
stellt und kam im Herbst bereits unter 
Dach. Der w eitere Ausbau nimmt noch 
den ganzen Winter in Anspruch. 

Aus dem öffentlichen und politischen 
Leben der Gemeinde Laupen kann 
folgendes mitgeteilt werden : 

1. Wahlen und Abstimmungen. 
1933 : 28. Mai. Eidgenössische und kan
tonale Abstimmung: 
a) Bundesgesetz über die vorüber

gehende Herabsetzung der Besol
dungen, Gehälter und Löhne der 
im Dienste des Bundes stehenden 
Personen. 102 Ja, 200 Nein. 

b) Gesetz über die Besteuerung der 
Holdinggesellschaften. 178 Ja, 111 
Nein. 

1933: 27. August. Kantonale Abstim
mung: Großratsbeschluß über die Auf
nahme von Anleihen bis zu 24 Mil
lionen Franken. 44 Ja, 15 Nein. 

2. Gemeindeversammlungen. 
1933: 10. April. 1. Protokoll. 2. Ge
nehmigung der sämtlichen Gemeinde
rechnungen pro 1932. 3. Genehmig ung 
des Budgets und Bestimmung des Teil
ansatzes und W asserzinses pro 1933. 
4. Beschlußfassung über den Turnhalle
Bau. 5. Beschlußfassung über den Aus
bau der Marktgasse und des Läubliplat
zes (Pflästerung). Bewilligung der erfor
derlichen Kredite. 6. Unvorgesehenes. 
1933: 6. September. 1. Protokoll. 2. Be
handlung eines Einbürgerungsge
suches für den spanischen Staatsan
gehörigen Medina Frederico Antonio 
Eugenio, gehoren den 20. März 1913, 
gewesener Pflegling bei Familie Ryser, 
Aktuars, Laupen. 3. Beschlußfassung 
über den Ausbau der Mühlestraße. 
4. Beschlußfassung über die Anlage 
eines neuen Reservoirs auf Ried und 
Erstellung einer 180-Millimeter-Hoch
druckwasserleitung bis zur Laupen
mühle. Bewilligung des erforderlichen 
Kredites. 5. Beschlußfassung über die 
Erstellung eines Schwingkellers bei 
der Turnhalle. 6. Beschl ußfassung über 
die Verwendung der vorhandenen 
Schulvermögen für die Anschaffung 
von Schulmobiliar. 

3. Die Ergebnisse der Ortsgutsredznung 
pro 1932 

sind folgende: 
Totaleinnahmen . . 
Totala usga ben . . . 
Einnahmenüberschuß 
Totalsteuereingänge 
im Jahre 1932 inkl. 
Ausstände aus frü -
heren Jahren und 

Fr. 1,167,938.17 
" 1,163,201.31 

Fr. 4,736.86 

Nachsteuern . . . . Fr. 133,587.61 
Ausstände pro 1932 
und früheren Jahren 
Rohvermögen der Ge
meinde laut Ortsguts-

43,106.09 

rechnung . . . . . • 1,211,205.03 
Totalschulden . . . ~ 842,780.-
Reinvermöyen per 
31. Dezember 1932 . . Fr. 368,425.03 

r 
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Hundeut 1abve 
feueuwebv laupen 
Zwei Elemente sind es, welche unser Städtchen je und je in Atem hielten: das Wasser 
und das Feuer. Beschäfti gen wir uns diesmal mit letzterem. Plötzlich haben wir diesen 
alten Feind auf dem Platze, und wehe, wenn nicht rechtzeitiger Kampf einsetzt. 
Schon die alten Griechen und Römer besaßen bereits Pumpwerke zu Feuerlöschzwecken, 
doch gingen diese Maschinen beim Ansturme des barbarischen Nordens verloren, wie 
viel anderes auch. Dagegen ist uns eine Verordnung der Regierung von Sachsen-Weimar 
aus dem Jahre 1522 bekannt, welche verfügte : ., . . . befehlen wir, daß in einer jeden 
Stadt und Dorfe verschiedene hölzerne Teller, worauf schon gegessen worden ist, mit 
bestimmten Figuren und Buchstaben, die Freitags bei abnehmendem Monde, mittags 
zwischen 11-12 Uhr mit frischer Tinte und neuer Feder beschrieben, vorrätig seien, 
und daß sodann aber wenn eine Feuersbrunst entstehen sollte, ein solcher Teller mit 
den Worten: ,Im Namen· Gottes' ins Feuer geschmissen und dafern das Feuer dennoch 
weiter um sich greife, solches dreimalen wiederholt werden soll, dadurch dann die Glut 
ohnfehlbar gedämpft wird." Erst Anfang des 17. Jahrhunderts wurde zu Nürnberg eine 
neu erfundene, wunderbare „Sprüt~en" zum Kaufe angeboten und bereits 161 7 setzte 
sich die Stadt Bern als erste Schweizerstadt in den Besitz einer solchen Spritze. 1742 wird 
in London bereits ein Feuerlöschpulver empfohlen von einem gewissen Godfrey. Im Jahre 
1786 empfahl J. F. Glaser eine im wesentlichen aus Pottasche bestehende Lauge als für diesen 
Zweck besonders geeignet. Auch Mistjauche unter Wasser gemengt sei nützlich! 
Unsere kleine Stadt kam natürlich noch lange nicht zu solchen Hilfsmitteln. Alles was 
wir von früher her kennen, sind der Leder-Eimer und etwa der Feuerhaken. Aus dem 
Jahre 17 40 finden wir in einem „Reglement und ordnungs-Buch der Stadt Laupen": ., Der 
Beiden feuer gschauweren und schaden schetzeren ambt, so 2 jahr lang währen, be
stehet ihr ambtspflicht darinnen, daß sie alljährlich zu ungleichen Zeiten alle füwrstedt 
und waß des füwers halber nötig, wohl visidirind und jegliche Haushaltung ermahnen 
fleißig zu Rußen und im übrigen alles zu verschaffen, daß so weit müglich feuwers gefahr 
vermitten bleiben könne und fahls Etwaß wideriges befunden wurde, Solches dem Rath 
anzeigen . . . " Dann heißt es weiter von einem Feuer-Obmann und den zwei Feuerläufern. 
Diese haben mit ihren Eimern auswärts Hilfe zu bringen und werden je nach Entfernung 
und Arbeit entschädigt. Für den Ausbruch in der Stadt bestand eine eigene Ordnung. 1761 
heißt es: ., Das könftighin ein jeder so in Rath komme, bey siner Erwehlung in denselben, 
pflichtig und schuldig seyn solle einen Feur-Eimer, der auf einer Seite, mit der Stadt Laupen 
Wapen, auf der anderen aber mit des neuen Rathgliedes eigenem Wapen oder Namen 
bemahlet seyn soll zu Handen der Stadt zu geben und einzuhändigen." 
1827 kennt man bereits zwei Hauptmusterungen und im gleichen Jahre lesen wir, daß 
zu der kleinen Feuerspritze zu den 50 Schuh (15 m) weitere 30 Schuh angeschafft werden 
sollen. Dieselben wurden bei einem Schuhmacher in Gümmenen bestellt,. Also haben 
wir nun doch schon eine Spritze ; es wird sich um dieselbe handeln, welche wir Knaben 
an den Hauptmusterungen benützten (d'Chuchisprütze). 
1829. Auf eingereichte Bittschrift wurde von Schulheiß und Rat der Stadt und Republik 

· Bern der hiesigen Stadtgemeinde zur Anschaffung einer Handspritze eine Beisteuer von 
L. 100.- (etwa Fr. 144.-) zugesprochen, dies laut Schreiben vom Oberamt Laupen. Amt
schreiber Ruprecht soll sich mit dem Fabrikanten Schenk in Verbindung setzen. 
1830. Oberamtmann Steiger auf Laupen kauft „occasion" eine Handspritze zu L. 57.
und will nun selb ige der hiesigen Burgerschaft um L._32.- überlassen. Dieser gefällige 
Antrag soll mit gebührender Dankbezeugung angenommen werden. 
Die politischen Ereignisse in den dreißiger Jahren sind der Feuerwehr auch nicht ge
rade förderlich. So streiten sich im Jahre 1835 der Bürger- und der Gemeinderat dar
über, · wer im Ernstfalle Feueralarm machen solle. 
1836. Wegen schlechtem Betragen der Feuerläufer beim Brande in Riedburg, werden 
auf sechs Jahre zwei neue gewählt. Zur Anschaffung eines Kittels erhalten solche 25 bz. 
(Er. 3.63). Treten sie vorher zurück, so müssen sie den Betrag pro rata zurückzahlen. 
1836 hatte die Stadt für einmaliges Ausfahren mit zwei Pferden und Entschädigung an 
das Brandcorps L. 15.7.5 zu zahlen. · 
1837 wird dem Feuerläufer Zahrli für das Wachen beim Spritzenhaus in einer Gewitter
nacht bz. 2½ (36 Cts.) zugesprochen, jedoch ohne Konsequenz für die Zukunft! 
1838 wird der Sigrist vom Branddienst befreit, weil er mi.t den Sturmglocken zu läuten hat. 
1840. Dem Sattler Daniel Ruprecht werden zwei Stück neue Schläuche bestellt, per Schuh 
Schweizermaß für 10 bz. (30 cm = Fr. 1.45). 
1~41 _wird beschlossen eine Saugspritze anzuschaffen, da jetzt die alte Schöpfspritze 
v1elle1cht noch gut verkauft werden könntet Im gleichen Jahr finden wir folgenden Brief 
an Herrn Regierungsstatthalter Wehren zu Laupen: ., Hoch geehrter Herr! Vor den 
Einwohnergemeinderat wurde _angebracht, daß laut einem Zeitungsblatt der Tit. Reg. Rath 
beschlossen habe, die Veste Litzi zu Laupen abzutragen. Wir ersuchen Sie uns darüber 
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Budget und Bestimmunq des Teilan-
satzes pro 1933. 

Totaleinnahmen . . Fr. 151,680.
Totalausgaben . . . " 153,970.
Mutmaßliche Passiv-
restanz . . . . . . Fr. 2,290.-

Das Budget wurde genehmigt und 
Beibehaltung der bisherigen Teilan
sätze und Wasserzinse beschlossen. 

Schulwesen. 
Die einzelnen Schulen weisen auf 
Ende des Jahres fo lgende Schüler
zahlen auf: 

K naben Mädchen Total 
Primarschule . . 80 97 177 
Sekundarschule . 28 29 57 
Gewerbeschule . 43 2 45 
Einern lang gehegten Wunsche ent
sprechend w urde auf Beginn der Win
terschule der Handfertigkeitsunterricht 
für Kna ben eingeführt. Ein besonderer 
Raum im Keller des neuen Schul
hauses dient als W erkstatt für Schrei
nerarbeiten. Später folgen auch Kurse 
in Kartonarbeiten. 

Landwirtschaft. 
Was die Ba uern das ganze Jahr am 
meisten beschäftig t hat, ist die Frage, 
w ie sich der Milchpreis gestalten werde 
und w as gemacht werden könnte, um 
der Zunahme der Produktion zu be
gegnen. Eine Stützungsaktion aus 
Bundesmitteln in der Höhe von 20 Mil
lionen Franken soll den Preissturz ver
hindern ; immerhin wird eine gewisse 
Anpassung an den W eltpreis unver
meidlich sein, wenn die Schweiz ferner
hin Käse exportieren will. 
Der Absatz für großes Schlachtvieh 
begegnete ebenfall s fast das ganze 
Jahr Schwierigkeiten, trotz der Grenz
sperre. Nur ganz leichte Besserung 
scheint sich gegen Jahresende in dieser 
Hinsicht zu zeigen. Vom August hin
weg gingen fette Kälber und Schweine 
zu ordentlichen Preisen. 
Hinsichtli ch der Fruchtbarkeit des Jah
res 1933 befriedigten die Ernten mit 
Ausnahme der Obsternte. Besonders 
hervorragend waren die Getreide- und 
die Kartoffelernte. Der Obstbau hat 
sehr unter der Frostnacht vom 23./24. 
April mit einer Temperatur bis - 6 ° 
und dem langsamen Verlauf der Blüte 
gelitten. Die Obstpreise waren gut. Es 
galten Vorzugssorten in hiesiger Ge
gend bis Fr. 45.- per 100 kg. 
Schlachtviehpreise : Rinder Fr. 1.- bis 
f.r. 1.15. Junge Kühe 70 Rp. bis 90 Rp. 
Altere Kühe 50Rp. bis 60Rp. Schweine 
Fr. 1.10, später bis Fr. 1.50. fette Kälber 
Fr: 1.-, im Septemher Fr. 1.80. 
Nutzkühe galten durchwegs w eniger 
als im Jahr 1932. Für die Ferkel gilt 
das Gegenteil. Preis Fr. 60.- per Paar 
im Alter von 7- 8 Wochen. 
Die Bundesversammlung- hat den Preis 
für Bundesweizen auf Fr. 36.- fest
gelegt. 

FeuerwPhr. 
Das Berichtsjahr hat folgende Ereig
nisse gebracht : 
24. November 1932. Brand in Neuenegg 
(Mühle Mäder). Hilfeleistung der Motor
spritze. 
Im März 1933. Gasschutz-Kurs für 
Pikettkorps, Brandmeister und Vize
Brandmeister, unter Leitung von Kom
mandant P. Bucher, Bern. Die Feuer- · 
wehr schaffte 3 Dräger-Sauerstoff-Gas
schutzgeräte, Type KG, an. 
29. Juli 1933. Gasalarm-Uebung in 
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Gewi ßheit zu verschaffen um hierseits die geeigneten Vorkehren treffen zu können. Die 
Ringmauer dient zum Schutz und Schirm des Städtchens, vorzüglich gegen Nordwind, 
und wenn solche abgetragen würde, so müßte das Städtchen nicht nur eine üble An
sicht geben, es wäre alsdann bey heftigem W ind bey der Beschaffenheit so vieler Ge
bäude auch um so mehr der Feuersgefahr ausgesetzt. 

Mit Hochachtung: 
Namens des Einwohner Gemeinderaths 

Der Präs. Rud. Ruprecht Amtsnotar der Sekr. Albrecht Balmer." 
1842. In der Nacht vom Samstag, dem 9. Januar, um 2 Uhr, w urde die Scheune von 
Wwe. Klopfstein, Schlossers, und der Gehr. Zahrli mit allem Inventar eingeäschert. Dieser 
Vorfall führte zu folgenden Beschlüssen: 
a) Im bernischen Anzeiger soll eine Danksagung erscheinen. 
b) Den Bösingern soll für schnelle und wirksame Hilfe mit besonderem Schreiben ge

dankt werden. 
c) Es wird gerügt, daß nicht alle Mannschaft ihre Pflicht erfüllt habe. Es sei von hie-

sigen Leuten unbescheiden auf Kosten der Gemeinde gezecht worden. 
d) Für die Brandgeschädigten soll gesammelt werden. 
Hier noch einiges aus dem Schreiben an den „ wohlachtbaren Gern. Ammann" und die 
,, wohlachtbaren Vorgesetzten der Gemeinde Bösingen ": 
„Nebst unserer eigenen Feuerspritzen war die Eurige die erste auf dem Platze und durch 
die rühmliche Anstrengung, Tätigkeit und Ausdauer der Mannschaft und anderer Freunde 
aus Eurer Gemeinde konnten unter Gottes gütiger Leitung den verzehrenden Flammen 
Einhalt getan und die übrigen Scheunen gerettet werden . Wir erkennen an Euch werte 
Nachbarn und Freunde, die Freundschaft und guten nachbarlichen Gesinnungen, welche 
Ihr bey diesem Anlaß gegen uns an den Tag gelegt, da Ihr uns am Tage der Noth und 
Gefahr so bereitwillig und eifrig zu Hülfe eiltet und beystandet, so selbst Euer Seelen
hirte der Herr Kaplan, durch sein schönes Beispiel in der Hülfeleistung Andere auf
munterte. Nehmet nun unsern wärmsten Dank .. . usw. " 
Die Kosten für diese Feuersbrunst betrugen fü r Brot, Wein und Salz L. 125.8.5. Die 
Bürgergemeinde soll angehalten werden, daran einen Beitrag zu leisten. 
1842 wird eine neue Saugspritze gekauft, und zwar die etwas „ weniger elegante aber 
wohlfeilere" von Marti in Bern für 55 Dublonen (Fr.1265.-). Doch war dies ein schlechter 
Kauf, denn schon bei der Ablieferung stimmte verschiedenes nicht, zudem kam der 
Lieferant in Konkurs und bald nachher mußte diese neue Spritze durch Schenk in W orb
laufen gründlich revidiert werden. 
1843. Die Kittel der Mannschaft bei der Spritze I werden nun von der Gemeinde ange
schafft und bleiben deren Eigentum. Auf dem Ärmel steht mit roten Buchstaben 
LAUPEN. - Im gleichen Jahr wird den Nachtwächtern ein Feuerhorn angeschafft, 
wozu sie die nötigen Instruktionen erhalten. 
1844. Das alte Spritzenhaus ist auf Abbruch versteigert worden und die Gemeinde
versammlung soll durch einen Augenschein einen neuen Platz bestimmen. Nach langem 
Hin und Her bestimmt aber dann der Gemeinderat hiezu den Wäscheplatz neben dem 
neuen Schulhaus. Erbauer ist Samuel Thalmann. Preis L. 75.- und ein Trinkgeld bei 
Zufriedenheit. 
1846 steht im Gemeinderatsprotokoll : ,, Herr Präsident Ruprecht als Brandmeister macht 
Bericht über die hierseits gemachten Anordnungen im Brandfall in Garmiswil am 
Neujahrsabend. Es sei nebst ihm kein anderer Vorgesetzter erschienen beim Spritzen
haus, man habe über die Anordnungen räsoniert usw." Es w urde daher befunden, in 
Zukunft hätten sich die Mitglieder des Gemeinderates beim Spritzenhaus einzufinden . 
1849. Der Brandmeister Samuel Ruprecht, Pintenwirt, beantragt, daß die zwei beson
deren Musterungen der Spritze I neben der Hauptübung unnötig seien und abgeschafft 
werden sollen. Dies wird auch beschlossen. - Herr Regierungsstatthalter Rufener 
reklamiert, daß die sogenannten Feuer- oder Rückläufer ihre Pflicht nicht mehr erfüllen, 
denn selten werden in letzter Zeit rückwärts gelegene Orte in Kenntnis gesetzt, wo 
es brenne. 
1851. Künftig darf bei ordentlichen Spritzenmusterungen am Auffahrtstage kein Ersatz
mann gestellt werden. 
1852 macht die Entschädigung an das Brandcorps Fr. 77.50. 
1854. Die regierungsrätliche Bestimmung, wonach die Mannspersonen, welche sich verehe
lichen wollen, einen eigenen Feuereimer vorzuweisen haben, soll abgeändert werden in dem 
Sinne, daß dieselben inskünftig in die Löschanstaltskasse Fr. 5.- zu entrichten haben. 
1863 weigert man sich, eine gemeinsame Kopfbedeckung anzuschaffen, dagegen sollen 
12 neue Feuereimer gekauft werden. Ferner soll der Brandmeister die Mannschaft der 
Schloßspritze mit tauglicheren Leuten versehen, d. h. die alten und schwachen „Spritzen
drucker" entlassen und für einen Spritzenmeister sorgen. 
1868. Die Gemeinde Ferenbalm schlägt gegenseitige Hilfe bei Brandfällen vor. Dies 
wird angenommen und soll auf das ganze Amt ausgedehnt werden, dagegen soll der 
Mannschaft als Rationsvergütung 60 Cts. und bei Sicherheitsdienst Fr. 1.- pro Mann 
bezahlt werden. 
1883. Am 10. April sind in Lau pen laut „Bund" vom 12. April 14 Firsten, nämlich 
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Düdingen (Zündholzfabrik) in Verbin
dung mit den Korps von Bern und 
Freiburg. 
12. Oktober 1933. Autobrand im Städt
chen. Ausrücken des Pikettkorps. 
4.November-1933. Brand in der Tuftera. 
Ausrücken des Pikettkorps (Motor
spritze). 
20. November 1933. Hilfeleistung des 
Gasschutzkorps wegen Verdampfen 
eines Kelle rs durch Salzsäure. 
Im übrigen wurden abgehalten: 3 
Korpsübungen, 2 Hauptübungen, 1 Re
krutenübung und 2 Kaderübungen. 

Am 27. März erhielt Laupen den Be
such eines Schienenautos. Der W agen 
faßt 40 Personen, wiegt 10 t und er
reicht bis 120 km Geschwindigkeit. 

Vereins/eben. 
Die Vorstände der Vereine teilen fol 
gendes mit: 
Mä nnerdlor. 
Am 11. und 18. Februar. Konzert der 
beiden Gesangvereine im Sternen. Es 
w urden Lieder vorgetragen von He gar, 
Kreis, Schoeck, Andreae usw. Als Ab
schluß (unter Mitwirkung des Frauen
chores) : • Unsere Erde-, Lied er und 
Reigen aus dem Winzerfestspiel 1927 
von Doret. 
Am 14. Mai. Seeländisches Gesangfest 
in Lyß. Wettlied: . Zehntausend Mäg
delein " von H. Steuccius. Der Erfolg 
war ein sehr guter. Das Kampfgericht 
schreibt: . Bei vorzüglicher Rhythmik 
und Aussprache ergab sich ein witziger 
Vortrag.• 
8. Oktober. Traditioneller halbtägiger 
Herbstbummel (in acht Autos) rund um 
den Neuenburgersee. 
Frauendlor. 
Am 18. Dezember, an Pfin gsten und 
am Bettag Gesang des Vereins in der 
Kirche. 
An Weihnachten und Ostern Gesang 
von Männer-und Frauenchor im Gottes
dienst. 
Am 14. Ma i fand in Lyß das Seelän
dische Kreisgesangfest statt, an wel
chem sich der Verein in der I. Kate
gorie beurteilen ließ und mit dem 
Wettlied: . Lenz, komm herbei " von 
Gregor Lange, einen Lorbeer L Ranges 
erntete. 
Im Frühjahr w urde dem Verein von 
Gönnerinnen eine Fahne geschenkt. 
Am 20. Juni machte der Verein eine 
prächtige Reise a uf die Schynige Pla tte. 
Militärmusik, 
25. März, Konzert im .Bären" in Mün
chenwiler. - 22. April , Konzert in Krie
chenwil. - 14. Mai, Abholung der Ge
sangvereine vom Sängerfest in Lyß. -
25. Mai, Mitwirkung an der mittelländi
schen Turnfahrt beim Schlachtdenkmal 
auf dem Bramberg. - 9. Juli, Mitwir
kung beim Wasserfest in Güm menen. -
23.Juli, Wald-und Laubhüttenfest beim 
Schloß. - 1. August, Bundesteier auf 
dem Läubliplatz. - Im Verlaufe des 
Jahres verschiedene Pla tzkonzerte. 
Turnverein. 
4., 5. und 11. März. Vorstellung unter 
Mitwirkung des Damenturnvereins. - -
25. Mai. Teilnahme an der Mittellän
dischen Bezirksturnfahrt auf den Bram
berg. - 9. Juli. Beteiligung am Mittel
ländischen Bezirksturnfest in Köniz. 
Wir arbe iteten in der VI. Kategorie 
und klassierten uns im 3. Rang. -

.DE R AC H E TR I N GELER " 

8 Wohnhäuser und 6 Scheunen abgebrannt. Es wurde in Bern telegraphisch Hilfe 
verlangt und sofort ist auch eine Spritze mit Mannschaft abgeg~ngen. In den Gemein_de
ratsprotokollen finden wir leider nichts über den Brand als die Rechnungen der Wirte 
für die Verpflegung. Brandalarm war etwa 10 Uhr abends. Brandausbru_ch im Estric~ 
einer Bäckerei. Die Häuser waren oben alle durchgehend, und erst die Schlosserei 
untenher dem Hirschen aus dem Jahre 1268 bot dem Feuer mit ihren dicken eichenen 
Balken Widerstand, so daß di e Brandmauer beim Hirschen ein Weitergreifen verhindern 
konnte. Nach untenhin schnitt dann Bern beim Hause von Ruprecht, Schreiners, das 
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Feuer ab. Nach gesammelten Berichten von Augenzeugen schwankt die Zahl der 
anwesenden Spritzen zwischen 8 und 26. Da viele derselben auf dem Platze waren 
ohne Saugvorrichtung, wurde das Wasser mit Ei~ern in langer Kette von jung und 
alt herbeigeschafft. Eine einzige Nachbargemeinde leistete keine Hilfe, weil eine 
Bäuerin das Ausfahren verhinderte. Sie hatte nämlich im Spritzenkasten einer Henne 
Eier untergelegt. Die Frau erhielt dafür den Übernamen „Spritzenhauptmann". Der 
Gemeindeschreiber Vater Stauffer rettete zuerst die Bücher, und als er hierauf seine 
Kinder suchen ging, fand er unter dem Lindenbaum einen Korb voll Uhren aus seinem 
Laden. Zur selben Zeit begaben sich auch einige junge Burschen nach Amerika, da 
ihnen die Heimat keine Beschäftigung bieten konnte. In Paris vernahmen sie die 
schlimme Botschaft aus ihrer Gemeinde und frugen an, ob sie nicht zurückkommen 
sollten, um am Wiederaufbau zu helfen, doch wurde ihre Hilfe dankend abgelehnt! 
- Im Herbst des gleichen Jahres w urde dann bei Schenk eine neue gute Spritze für 
Fr. 2300.- gekauft. 
1905 wird das heutige gültige Feuerwehr-Reglement angenommen. 
1906 bringt man an der Nordseite des Schulhauses eine Schlauchtröckne an. Im Mai 
wird ein Elektrocorps gebildet und im Dezember kommt die Hydrantenanlage, und 
nach Rücksprache mit Herrn Lüthy, Feuerwehr-Instruktor, wird das Brandcorps wie 
folgt eingeteilt : 

Spritze I bleibt als Laufspritze, 
,, II kommt ins Mühlequartier, 
,, III wird aufgelöst. 

Im Städtchen werden die Hydrantencorps III und V gebildet ; ferner werden sechs 
Mann zur Strebeleiter und acht Mann zur anzuschaffenden Schiebeleiter eingeteilt. Das 
Budget für Neuanschaffungen beträgt Fr. 2245.55. 
1907. Es sollen nun im Jahr fünf Übungen abgehalten werden. 
1908 wird vollständige Uniformierung beschlossen. 
1913 schlägt der Spritzenchef Rudolf Balmer vor, allen Mannschaften, die den Feuer
wehrdienst während mindestens 25 Jahren versehen haben, ein Diplom zu verabfolgen. 
Dies wurde abgelehnt und erst im Jahre 1927 verwirklicht. 
1914 werden wegen Mobilmachung alle männlichen Einwohner vom 16. bis 60. Alters
jahr als pflichtig erklärt. 
1919 Bildung von Hydrantencorps VII. 
1920 stellt die Polygraphische Gesellschaft der Gemeinde Fr. 425.- zur Verfügung 
zwecks Einrichtung des telephonischen Alarms. 
1925 wird die mechanische Leiter (Magirus) für Fr. 3900.- gekauft. 
1929 wird eine Klein-Motorspritze, System Fega, fü r Fr. 4500.- angeschafft. Die alte 
Schenkspritze vom Jahre 1883 kann noch für Fr. 500.- verkauft werden . Heute können 
diese Saugspritzen nur mehr zum Alteisenwert gehandelt werden. 
1933 werden drei K. G.-Gasschutzgeräte angeschafft und das Pikettcorps der Motor
spritze wird durch Herrn Paul Bucher, Kdt. der Feuerwehr Bern, in mehreren Abend
übungen eingehend und gründlich instruiert, so daß unsere Leute eine Alarmübung 
mit den Corps von Bern und Freiburg in der Zündholzfabrik in Düd ingen mit Erfolg 
bestehen können. 
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1. Oktober. Mitwirkung an dem vom 
Turnverein Flamatt-Neuenegg durch
geführten Kreisturnta g._ Unsere Turner 
belegten an diesem Emzelwettkampf 
durchgehend seh r gute Plä tze. 
Damenturnverein. 
Am 4., 5. und 11. März wirkten wir 
an der Turnervorstellung mit. - Teil
nahme an der Feier des 1. August. 
Am 8. Oktober Turnfahrt nach Neuen-
burg. . . 
Seit 18. Oktober haben w ir eme sehr 
tü chtige Turnlehre rin: Frl. H. Hänny 
von Bern. 
Männerriege. 
Die Jahresversammlung bestellte den 
VorstandfürdasJahr1933ausfolgenden 
Mitgliedern : Ernst Vögeli, Oberturner ; 
Ernst Vautravers, Präsident; Fritz Hub
ler, Sekretär; Paul Beyeler, Kassie r. 
Turnfahrten: Eine halbtägige nach 
Schwarzenburg und eine ganztägige 
nach Kandersteg - Gemmi- Leuk. 
Schützengesellschaft. 
Feldsektionswettschießen in Neuen
egg. I. Kategorie, 34 Teilnehmer, 
66,243 Punkte. Sektionskranz, vier· 
Einzelkränze. - Neueneggschießen, 
Sonntag, den 5. März, Teilnahme von 
zwei Gruppen. - Teilnahme am hi
storischen M urtenschießen in Murten. -
Mitwirkung an der bernischen Jahr
hundertfeier mit Gruppe .Rudolf von 
Erlach· . - Freundschaftsschießen Dü
dingen-Bösingen-Laupen, November 
1933 auf dem Platz Laupen. - Amts
schießen in Neuenegg. 
lm Laufe des Jahres ist eine neue 
Scheibenanlage e rstellt worden, - an 
welcher die Gemeinde den größeren 
Teil der Kosten zu übernehmen hat. 
Militärschützen. 
28. Mai: Eidg. Feldschießen in Neuen
egg, 43 Teilnehmer. Resultat: III. Ka
tegorie, Lorbeerkranz mit 65,655 Punk
ten, ein Einzelkranz, fünf Karten. -
Im Obligatorium von 75 Schießenden 
17 Anerkennungskarten. - 24. Sep
tember : Teilnahme am Amtsverhands
Schießen inNeueneg g. - 5. November: 
Zimisschießen. 
Lesegesellsdlaft. 
Oeff entliche Vorträge. 17. Dezember 
1932 : Prof. Dr. Amonn über Japan und 
die wirtschaftli chen und politischen 
Probleme des Fernen Ostens. - 26. Ja
nuar : Orientierung über das Bundes
gesetz über den Motorfahrzeug- und 
Fahrradverkehr. - Außerdem jeden 
Monat ein interner Vortrag. 
Arbeiterbildungsausschuß. 
27. November 1932. Vortrag des Reichs
tagsabgeordneten Stroebel aus Berlin 
über: .Die Lage in Deutschland. " -
21. Januar. Unterhaltungsabend mit 
Tonfilm: . Lichter der Großstadt." -
13. Mai. Vortrag des Herrn Gemeinde
präsidenten Zingg über die Arbeiten 
in der Gemeinde während den letzten 
Jahren und ihre Auswirkungen a uf 
die Pflichten und Rechte der Gemeinde
bürger. - 13. Mai. Vortrag: . Stellun~ 
von Partei und Gewerkschaft zur poli
tischen Lage. "-14.Oktober.Vortrag mit 
Lichtbildern von Fra u Elisabeth Eichen
berger, Journalisti n aus Bern, über: 
• Von Bern zum Petsamo, Finnland." 
English•Club. 
Der E. C. L. kann auch dieses Jahr auf 
eine Anzahl interner Vorträge seiner 
Mitglieder sowie einiger Gäste zurück
blicken. 
Außerdem W eihnachtsfeier im Bären
saal und Schlittenfahrt nach Guggis
berg. 
Schachklub. 
Die Spielabende sind im Vereinsjahre 
g ut besucht worden ; es fanden ver
schiedeneTourniere,Vorstellungen und 
Simultan-Spiele statt. 
Verkehrsverein. 
Es wurden fol gende Geschäfte behan
delt : Instandstellung des alten Fried-
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Dies ist ungefähr die Entwicklung unserer Feuerwehr in den letzten 100 Jahren. Wir 
zählen heute etwa 130 Mann, d. h. ein Pikettcorps, drei Hydrantencorps, ein Leiter
und Rettungscorps, ein Elektrocorps, ein Sanitätscorps, ein Sicherheitscorps und ein 
Alarmcorps. 

Gar vieles wäre aus dieser _Zeit noch zu erz~hlen, von treuer Pflichterfüllung, von 
großer Not, doch auch von viel Freude. Oft wird der Feuerwehrmann mißverstanden, 
~enn er nach getaner Arbeit etwas übermütig wird. Vergessen wir aber nicht, daß 
dies unter Kameraden geschieht, die in der Stunde der Gefahr einer für des andern 
Leben einzustehen haben. Mit den einfachsten Hilfsmitteln hat man vor hundert Jahren 
seine Pfücht erfüllt, wie auch wir heute unsere ganze Kraft einsetzen werden. Hoffen 
wir aber alle, daß unsere Häuser noch lange vor großem Feuer verschont bleiben. 

G. P. Rytz. 

feueu(äum Anno da2-uma( 
Im Frühling 1862 ertönte eines Morgens früh das Feuerhorn im Städtchen die Glocken 
läuteten Sturm, und etwas spät, als schon alles auf den Beinen war ' wurden die 
üblichen drei K~?onenschüsse gelöst auf der Schloßterrasse. Posthal~er Ruprechts 
Sche_une an der Muhlegasse brannte. Bald hatte man den hölzernen Brunnentrog hundert 
Schritte davon gegen das S_tädt~he~ zu ausgeeimert, und die lange Schlauchleitung 
von . der Sense her du~ch die emstige Scheuermatte lieferte zu wenig Wasser, um 
?as_ 1m scharfen Westwmd lodernde Feuer zu meistern. Dicht daneben, am Platze der 
Jetzigen Schreinerei Hofmann, stand Schnibelischnyders altes Scheuerlein. Sein moos
?ewa_chse~es Strohdach, noch winterfeucht, dampfte bedenklich in der Hitze. Da kam 
1m Eilsch~1tt d~r Pfarrer von Bösingen daher, schaute, wo er eingreifen könnte, und 
anerbot sich, die Rettung des bedrohten Scheuerleins auf sich zu nehmen. Er umschritt 
es mehrmals, beging tapfer auch die heiße Seite und murmelte dazu seine Sprüche. 
Das Feue~ verschonte das Scheuerlein, während die große Scheune völlig nieder
brannte. Sie wurde vom Besitzer bald darauf neu erstellt. 
Der alte Windgott Poseidon ist zeitlebens ein Heide geblieben ; er hat sich nie taufen 
lassen. Zur Strafe mußte er seine Befugnisse dem heiligen Petrus abtreten, der nun 
das vy-etter neb~namt}ich_ besorgt. Nur die dümmern Laupner trauten dem Pfarrer 
gememe Hexerei zu; etliche dachten, er könne ganz gut bei Petrus einen Stein im 
Brette haben, __ so daß der Wind nicht umschlug; viele aber wollten es mit dem vpn seiner 
Geb~tskra~! uberzeugten Gottesmann nicht durch mutwilligen Spott verderben, weü 
er die schonen Nußbäume am Bösingenstutz, deren Früchte ihm ~ukamf'n, nicht gar 
zu -~treng bewachte. Zu einer Zeit, da die Fr!;iburger, vom Sonderbundskrieg her noch 
verargert, drohte~, ~lle Bernerketzer bei nächster Gelegenheit bis zu den Köpfen ein
zugraben und _mit ~isern~n Eichten darüber zu fahren, wollte der Pfarrer uns jedenfalls 
fre~ndn~~hb~rhch emen L_rebesdienst erweisen. Das ehrt ihn, und die sich wandelnden 
Ze1tverha_lt~1sse haben se1?er v_erträgliche_n Sinnesart recht gegeben. Gegenwärtig hat 
Laup_en em1ge Dutzend fre1burg1sche Arbeitskräfte nötig, und diese finde'n ihren sichern 
V~rdrenst. ~uch munden _den Laupnern katholische Eier und Hähnchen geradeso gut 
wie refo!m1~rte. Bevor eme europäische Republik werden kann, müssen noch viele 
Grenzsteme ihre veraltete Bedeutung verlieren. 
Noch im selben Sommer brach am hellen Tage in Bösingen auch ein Brand aus. In 
Lau~en wurde er bald bemerkt und Alarm gemacht. Man brachte die Spritze Nummer I 
aus ihrem Schuppen heraus, ~-hne daß vorher eine Scheiterbeige weggeräumt werden 
~ußte. Wenn der Wendrohrfuhrer das Wasser fest genug mit dem Daumen zurück
hielt und spannte, so schoß diese berühmte Spritze den zwar nur dünnen, aber · laut 
kn~tternden Strahl ?undertachtzig Schuh weit. Die spätere sog. Laufspritze, eine Saug
spritze, gab zwar v!el meh~ Wasser, reichte aber nicht so weit. Nun, die Laupenspritze 
rumpelt~ bald_ ~uf ihren medrigen Rädern über die Kuhbrücke und Bösingen zu. Ihr 
voran e1_lte_ emrge Mannschaft mit einem starken Feuerhaken und allen voraus die 
unverme19hche Schar unnützer Buben und Mädchen, die allezeit ihre Nasen zuvorderst 
haben mussen. Auch in Bösingen mußte niederbrennen, was man mit dem wenigen 
Wasser nicht löschen konnte. 

Der_ Pfarrer wollte wieder eingreifen und befahl dem Bösinger Wendrohrführer, das 
Spritzen nur ~-leibe~ zu lass~n, er werde das Feuer bannen. Da bekam er die barsche 
Antwort, er konne m der Kirche befehlen, hier befehle der Brandmeister. 
Nach ~etaner Arbe~t w~rde im Wirtshaus noch tüchtig gelöscht. Spät in der Nacht 
fuhr die Laupens~nt~e 1m S~luitt wieder über die Brücke und bog ins Auetli ein, 
voran Ryser~am_m1s immer tanzelnder Dragoner, ein rundlicher, schon • etwas ange
grauter _Choh mit stolz geschwungenem Halse. Den Feuerhaken hatte man hinten an 
der ~pntze ange~~ngt, damit die ~annschaft, von Goggohausis Trompetenstimme 
angefu~rt, besser ~m~en konnte. Es ist anzunehmen, hinter den roten Vorhängen der 
alten Prnte, dem Jetzigen Sternen gegenüber, haben noch die Öllämpchen oder eine 
flackernde Kerze gebrannt. 

H.B. 

LAUPEN -CHRONIK 

hofs, Ruhebänke, Brunnendekoratio
nen, Blumenschmuck an den Häusern, 
Herausgabe einer Werbebroschüre 
(Auflage: 12,000 Stück), Beiträge für 
Lesegesellschaft, Zieranlage bei der 
Städtchenlinde und Entenkolonie. Bei 
der Betriebsleitung der Sensetalbahn 
wurde eine Zentralstelle für die Werbe
mittel des V. V. L. geschaffen. 
Die Jahresversammlung der Schweiz. 
Gesellschaft für Volkskunde vom 24. 
und 25. Juni wurde durch unsern Ver
ein organisiert. Der Anlaß brachte 
u. a. eine Reihe öffentlicher Veranstal
tungen, an denen die Bevölkerung 
regen Anteil nahm: Aufführen des 
wAchetringele" am Abend des 24. Juni, 
Vorträge von E. Beyeler und Prof. 
Krayer über das wAchetringele" und 
ähnliche Bräuche, Ländlermusik unter 
Leitung von Musikdirektor Huber, 
Langnau, Orchesterverein Düdingen 
(in der Tracht des freiburg. Sensebe
zirkes), Vorlesungen von Emil Balmer 
und ein Referat von Prof. Aeby aus 
Freiburg über Sprache und Gebräuche 
aus dem Freiburgischen. 

Vereinigung ehemaliger SekundarschOler. 
Wie wir durch Zirkulationsschreiben 
mitgeteilt haben, kann die nächste Zu
sammenkunft, der Verschiebung der 
Schulhauseinweihung wegen, erst im 
Frühjahr stattfinden. Damit sind auch 
die Vorarbeiten hinausgeschoben und 
der Vorstand hat noch seine Ruhe. 
Dagegen sind die beiden von der Ver
einigung als Geschenk in das neue 
Schulhaus beschlossenen Brunnen, ent
worfen und ausgeführt von unserem 
Mitgliede Walter Klinger, fertigge
stellt worden und sehen sehr gut aus. 
Die dazugehörigen Wandbilder von 
E. Graf und E. Ruprecht sind soweit 
gediehen, daß sie jederzeit auf die 
Wand gebracht werden können was 
bis zum Erscheinen des wAchetringeler" 
möglich sein dürfte. 
Gegenwärtiger Kassabestand Franken 
1255.80. Auf Rechnung ausgeführte 
Arbeiten bezahlt Fr. 800.-. 
Zunahme des Mitgliederbestandes 6. 
Auswärts verstorben: Lehmann Gott
lob, Coiffeur, Bern, geb. 1878. Ruprecht 
Fritz, Bäckermeister, Court, geb. 1886. 
Viele ehemalige Sekundarschüler ste
hen unserer Vereinigung noch fern, sei 
es, daß unsere Einladungen sie nicht 
erreichen konnten, seien es irgend an
dere Gründe. 
Wir laden nochmals jedermann der 
die Sekundarschule Laupen be~ucht 
hat, freundlich ein, sich unserer Ver
einigung anzuschießen. Bei Fr. 3.
Ja~resbeitrag odPr einem einmaligen 
Beitrag von Fr. 20.- Minimum wird 
der .Achetringeler" gratis zugestellt. 

Es sind folgende Todesfälle zu ver
zeichnen: 
Augstburger Hedwig, geb. 1910, ge

storben den 31. Januar 1932. 
Rikli-Rieder Jakob, geb. 1843,gestorben 

den 4. Januar 1933. 
Münger-Iseli Rudolf, geb. 1876, gestor

ben den 22. Februar 1933. 
Vögeli Margaretha, geb. 1906, gestor

ben den 8. März 1933 
B!unier W erner, geb. 1914, gestorben 

den 20. April 1933. 
Ryser Rudolf, geb. 1912, gestorben den 

8. Mai 1933. 
Berger Robert, geb. 1904, gestorben 

den 31. Juli 1933. 
Isenschmid-Mann Susette, geb. 1856, 

gestorben den 6. August 1933. 
Ruprecht-Hurtig Rob. Rud., geb. l fl59, 

gestorben den 12. Septemher 1933. 
Briccola-Corti Maria, geb. 1852, gestor

ben den 15. Oktober 1933. 
Mäder Fritz, geb. 1933, gestorben den 

18. November 1933. 
Vögeli-Oppliger Ernst, geb. 1877, ge

storben den 24. November 1933. 
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1akob Rikli t 
Durch den am 4. Januar 1933 
im hohen Alter V'on 90 Jahren 
erfolgten Hinschied von Herrn 
Notar und alt - Amtschreiber 
Jakob Rikli ist der älteste Ge
meindebürger dem Gesichts
kreis unseres Städtchens ent
rückt worden: eine markante, 
typische Berner Kraftnatur. 
1843 geboren, verbrachte er 
seine erste Jugendzeit in sei
nem Heimatorte Bützberg, wo 

er als ältestes Kind einer Kleinbauernfamilie aufwuchs, die 
dortige Primarschule und später die Sekundarschule Langen
thal besuchte. Nach Schulaustritt kam er nach Aarburg in 
eine Apotheke, um dort seine Lehrzeit zu bestehen. Dieser 
berufliche Werdegang wurde aber jäh unterbrochen durch 
den Tod seines Lehrmeisters. Schicksalhaft wurde er auf 
einen andern Beruf verwiesen. Er wandte sich der Bm:eau
listenlaufbahn zu, war demzufolge zunächst tätig in der 
Gemeindeschreiberei Kirchberg, dann in einem Notariats
bureau in Münchenbuchsee und hierauf noch während zwei 
Jahren als Aktuar auf dem Regierungsstatthalteramt Büren. 
Im Jahre 1866 bezog er die Universität Bern, lag dort juristi
schen Studie!} ob und schloß diese im Herbst 1868 mit einem 
wohlbestandenen Notariatsexamen ab. Gleich nach seiner 
Patentierung siedelte er nach Laupen über, um hier über 
ein halbes Jahrhundert in den verschiedensten Stellungen 
eine fruchtbringende Tätigkeit zu entfalten. Nachdem er zu
nächst stellvertretungsweise die Gerichtsschreiberei besorgt 

Ecnff Oöge(i t 
Mit dem Hinschied unseres 
lieben Ernst Vögeli erlitt das 
Städtchen erneut einen schwe
ren Verlust; mußte es doch 
einen seiner besten Männer 
hergeben. 
Am 26. August 1877 in Laupen 
geboren, wuchs der Verstor
bene hier auf und blieb seiner 
engem Heimat treu. Während 
25Jahren war er als Buchhalter 
der Cartonnagefabrik Ruprecht 

& Jenzer A.-G. tätig. Später übernahm er eine Schuhhand
lung, die er bis zu seinem Tode führte. 
Sein uneigennütziges, verantwortungsbewußtes Wesen kam 
schon in seinen jungen Jahren der Öffentlichkeit zugute. 
Als Gemeinderat, später Burgerrat und ganz besonders als 
Brandmeister leistete er dem Städtchen. unschätzbare Dienste. 
Manches Brandunglück konnte durch sein überlegtes, ent
schlossenes Handeln aufgehalten werden. Straffe Selbst
disziplin, treffsicheres Disponieren, klare, einfache Befehls
ausgabe und nicht zuletzt beste Kameradschaft lösten bei 
den Untergebenen das Gefühl der unbedingten Sicherheit 
und Zuverlässigkeit aus. Sobald man den Kommandanten 
auf dem Brandplatz wußte, wurde rasch aber ruhig gear
beitet. Auch bedurfte es zu bester Ordnung in den Corps 
keiner Wache. 
W as Ernst Vögeli aber dem Turnverein, dem ganzen Turn
wesen und damit einem guten Teil der Mannschaft Laupens 
war, das wissen nur seine alten Turnkameraden. Er war 
Mitbegründer des Turnvereins und nahm die Pflicht auf 

hatte, stund er dieser von 1869 bis 1887 defin itiv vorj prakti
zierte zudem bis 1878 als Notar und besorgte seit 1876 neben
amtlich das Zivilstandsamt Laupen. 1887 vertauschte er die 
Gerichtsschreiberei mit der etwas ruhigeren Amtsschreiberei, 
welche Beamtung er bis 1909 versah, in welchem Jahre er 
dann seine Entlassung aus dem Staatsdienste erbat, die ihm 
denn auch in allen Ehren und unter bester Verdankung seiner 
langjährigen öffentlichen Tätigkeit erteilt wurde. 
Seit 1888 hatte ihm die Schweizerische Mobiliarversicherungs
gesellschaft die Führung der hiesigen Bezirksagentur anver
traut. 
Der Gemeinde Laupen diente er eine lange Zeit als Mitglied 
und zeitweiliger Präsident der Sekundarschulkommission und 
des Gemeinderates. 
Seine Zugehörigkeit im Gemeinderat fiel in die Zeit, da für 
Laupen die Eisenbahnbestrebungen einsetzten. Auch bei die
sen half er tatkräftig mit, zunächst als Expropriationskom
missär und dann auch als Mitglied des Verwaltungsrates der 
Bahnunternehmung. 
Weiter gehörte er seit 1888 dem Verwaltungsrat und der 
Kreditkommission unserer Amtsersparniskasse an und hat so 
während vollen 45 Jahren die Interessen dieses Institutes wahr
nehmen und betreuen helfen. 
Jakob Rikli war der Letztlebende von den Gründern der Lese
gesellschaft, deren Bestrebungen und Tätigkeit er bis an sein 
Lebensende sein volles Interesse bewahrte. 
In allen diesen verschiedenen Stellungen und Beamtungen 
hat er der Öffentlichkeit während vollen 60Jahren unermüdlich 
seine beste Arbeitskraft geliehen und durch eine ziel- und 
pflichtbewußte Tätigkeit sich bleibende Verdienste um das 
Gedeihen von Gemeinde und Bezirk erworben. Sein An
denken wird daher auch alle Zeit ein dankbares und ge
segnetes bleiben. E. Maurer 

sich, den Verein während mel1r als 20 Jahren als Ober
turner und Präsident durch alle seine Krisen und über alle 
Hindernisse hinwegzuleiten. Auch den Verbänden leistete 
er als mittelländischer und kantonaler Kampfrichter große 
Dienste. Die jetzige Männerriege verliert ihren Leiter. So
viel wir ihm für unsere körperliche Ausbildung auch zu 
verdanken haben, noch weit mehr hat er uns als Erzieher 
gegeben. Er sah das Turnen nicht nm: als Mittel zur Kräf
tigung von Körper und Gesundheit an, sondern ebenso
sehr sollte dasselbe charakterbildend wirken. Und wie mir 
scheint, ohne es selber zu wissen, hat er uns in dieser Be
ziehung überaus viel gegeben. Ohne ein Wort lehrte er 
uns bei bester Kameradschaft und Freundschaft Disziplin, 
Unterordnung und Mannszucht, Selbstbeherrschung, Gerad
heit und Offenheit. Es war ihm ein leichtes, eine ganze 
Korona junger, von Lebenskraft überschäumender Leute 
durch seine bloße Anwesenheit oder höchstens durch einen 
Blick im Zaume zu halten. Dabei litten weder Freude .noch 
Freundschaft. Er hat uns gezeigt, daß Kameradschaft ·und 
Autorität vereinbar sind. Wo Ernst dabei war, da hatte 
man gleich ein gewisses sicheres Gefühl von Halt und 
Festigkeit. Wo es nötig war, konnte er auch streng sein, 
ohne zu verletzen. Wie waren es doch frohe Tage, wenn 
er an einer Turnfahrt dabei war. 
Und nun wird mehr als nur einem durch diesen Todesfall 
das Vorbild weggenommen sein, doch vor dem geistigen 
Auge wird es weiterleben. Die alten Turner werden ihren 
Führer nie vergessen und ihm immer dankbar sein. 
Doch nicht nur die Turner trauern mit den nächsten An
gehörigen des Verstorbenen, denen ihr vorbildlicher Gatte 
und Vater so jäh aus dem glücklichen Familienkreise heraus
gerissen wurde, sondern das ganze Städtchen wird noch 
lange den hochgeschätzten Mitbürger vermissen. E. R 
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DIE SCHULEN VON LAUPEN 
VON IHREN ANFÄNGEN BIS ZUM JAHRE 1800 

Vorbemerkung. Die nachfolgende Darstellung von 
der Entstehung und Entwicklung der Schulen von 
Laupen darf nicht als erschöpfende geschichtliche 
Abhandlung bewertet werden. Sie ist nur ein Ver
such, die alten Laupener Schulverhältnisse, soweit 
sie sich anhand der spärlichen Quellen nachweisen 
lassen, im Rahmen .der Geschichte der bernischen 
Landschulen zu zeigen. 

Die Schulen gehören nicht ins Kapitel der Erfindungen und Ent
deckungen und die Geschichte ihrer Entwicklung kennt kein 
Anfangsdatum und noch viel weniger einen bestimmten Abschluß. 
Wie jede Offenbarung menschlichen Geistes, wie Kunst und Re
ligion, Wissenschaft und Technik ist Lehren und Lernen dagewesen 
seit es Menschen gibt, erst in denkbar einfachster Form, hat sich 
durch Jahrhunderte und Jahrtausende weiterentwickelt, gehört 
heute zur Kultur eines Volkes und findet seine größten und schön
sten Aufgaben vielleicht erst in weiter Zukunft. Dieser lange Weg 
der Entwicklung verläuft durchaus nicht in gerader Linie. Zeiten 
des Stillstandes oder gar Rückschrittes wechseln ab mit Zeiten 
ruhigen Ansteigens; mitunter mag sogar mit steilem Ruck die 
ganze Entwicklungslinie sich gehoben haben. Ein solcher „Ruck" 
nach oben in der Geschichte des Lehrens und Lernens ist für 
unser Land die Zeit der Schulgründungen. Allerdings, durch die 
Zeitlupe menschlicher Entwicklungsgeschichte betrachtet, zieht 
sich dieser Ruck ausserordentlich in die Länge und verteilt sich 
schließlich auf einige hundert Jahre. Wer hat den Anstoß dazu 
gegeben? - Einesteils gehörte gewissermaßen die Entstehung 
von Volksschulen zum „Programm", das den kulturellen Aufstieg 
des Abendlandes vom Mittelalter zur Neuzeit charakterisiert, 
andernteils kam direkt und indirekt der Anstoß von den Refor
matoren. 
Ein kleines Kapitel aus dieser Zeit des Aufstieges ist die Ge
schichte der Entstehung der bernischen Landschulen; ein Beispiel 
daraus: die Schulen von Laupen. 

Die Wanderlehrer. 
„ Wär jemandt hie, der gern weit lernen dütsch schriben und läsen 
uß dem aller kürtzisten grundt, den jeman erdenken kan, do durch 
ein jeder, der vor nit ein buchstaben kan, der mag kürtzlich und 
bald begriffen ein grundt, do durch er mag von ihm selbs lernen, 
sin schuld uff schriben und läsen, und wer es nit gelernen kan, 
so ungeschickt wäre, den will ich um nüt und vergeben gelert 
haben und gantz nüt von im zuo Ion nemmen, er sig wer er 
weil, burger oder hantwerks gesellen, frouwen und junckfrouwen. 
Wer sin bedarff, der kumm har in (herein), der wirt drüwlich 
gelert um ein zimlichen (geziemenden) Ion." 
f?,ies Jst der Text einer Aushän~etafel, die Holbein im Jahre 1516 
fur emen wandernden Lehrmeister gemalt hat. Zur Verstärkung 
der Reklamewirkung und weil damals die meisten Leute nicht 
!esen ko~nten, ist. unter dem. Text noch eine Stube abgebildet, 
m der em Lehrmeister und eme Lehrgatte Kinder unterrichten. 
Eine ~erartige Tafel mag vor vielleicht vierhundert Jahren auch 
etwa 1m Laupenstädtchen neben irgendeiner Haustüre gehangen 
haben, z. B. an einem Wirtshaus. Und drinnen in einer Stube 
hatte der wandernde Lehrmeister wohl seine „ Werkstatt" einge
richtet : ein paar alte Bücher, abgegriffene Buchstaben- und Zahlen
tabellen, in einem Kuhhorn etwas Tinte und ein paar Kielfedern -
das genügte. Hier erwartete er seine Kundschaft. Wer etwas auf 
sich hielt in Laupen, wer gerne selber einen Brief schreiben oder 
lesen lernen wollte, der suchte seine Batzen und Kreuzer zusammen 
und meldete sich zu einer „Lehre" an. Nach einigen Tagen oder 
Wochen, wenn keine Kundschaft mehr da war, packte der Lehr-

~wirt ilruwlith ~ um tin JimlidJtn Ion . ~ bir 1unffe ltnatii _ 
_ ~ mritlin nod} ~tn fionuaftm UJit gnvonhe1t ift • 1 5 J 6 . 

Ausblngesdllld eines Sdlulmelsters nach Hans Holbeln 1516. 
(Mit Erlaubnis des Verlages Grethlein & Co. A.-G. in Zürich aus dem Buch : Die 

Geschichte der Schweiz• von Joh. Jegerlehner), • 

.
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i meister seine Habseligkeiten zusammen, nahm das Aushängeschild 
herunter und wanderte weiter nach Gümmenen, nach Kerzers 
oder sonstwohin. 
So ungefähr haben wir uns den Anfang . des öffentlichen Unter
richtes auf dem lande vorzustellen. Von Schulpflicht und Stunden
plan keine Spur; Schulhäuser und Schulmeister waren unbekannte 
Begriffe. Die Kunst des Lesens und Schreibens war ein Hausier
artikel, der im XVI. Jahrhundert ganz allmählich von den Städten 
aufs Land gebracht wurde, nachdem in den Städten der Bedarf 
an Lehrmeistern einigermaßen gedeckt war. Staat und Gemeinden 
hatten mit dieser Art von „Schule" gar nichts zu tun. Höchstens 
wurde einem armen Wanderlehrer vielleicht einmal aus der Ge
meindekasse ein Zehrpfennig gereicht oder ihm, wenn er keinen 
Verdienst fand, aus der Stadtkasse Unterkunft und Verpflegung 
für kurze Zeit bestritten. Wir wissen das aus den alten Gemeinde
rechnungen jener Zeit. Die Seckelmeisterrechnungen der Stadt 
Bern weisen zahlreiche solche Ausgabeposten für durchwandernde 
Lehrmeister auf. Für Laupen speziell läßt sich nichts Bestimmtes 
nachweisen; die alten Amtsrechnungen bringen keine solchen No
tizen. Und doch dürfen wir mit Sicherheit annehmen, daß unter 
den Wanderlehrern, die durch Bern kamen, auch solche waren, 
die gegen Westen weiterzogen, in Laupen vorsprachen und hier 
auch Arbeit und Verdienst fanden. Denn Laupen war schließlich 
Stadtgemeinde und Sitz des Landvogtes und wurde deshalb wahr
scheinlich noch vor den umliegenden Bauerndörfern „bedient". 
Die tolerante Einstellung der damaligen aristokratischen Regie
rung in Bern zu diesem hausierenden Schulbetrieb auf dem Land 
war das Ergebnis aus zwei Grundsätzen, die beide befolgt sein 
wollten, obschon sie sich als Gegensätze gegenüberstanden. Auf 
der einen Seite war sich die Regierung ihrer Pflicht bewußt, das 
Wohl der Untertanen zu fördern. Dazu gehörte sicher und stark 
betont durch die Reformatoren die Gründung von Schulen. Auf 
der andern Seite aber wollte die Regierung auch ihr eigenes In
teresse wahren und sagte sich, daß ein Volk, das lesen und schreiben 
könne, schwieriger zu regieren sei. Dieser zweite Grundsatz hat 
eigentlich die Oberhand behalten und schließlich - doch zur Grün
dung von Schulen geführt. 
Vorerst wurden, unter dem Einfluß der Reformation, durch Ver
ordnung vom Jahre 1536 die sonntäglichen Kinderlehren einge
führt. In diesen Unterrichtsstunden wurden die jugendlichen mit 
den durch den Staat festgelegten Lehren der Kirche vertraut ge
macht. Der Zwang zur Kirche galt aber damals auch den Er
wachsenen. Das bernische Reformationsmandat vom Jahre 1528 
bestimmte, daß wer zwei oder drei Predigten ohne ernsthafte 
Entschuldigung versäumt hatte, mit einigen Tagen Gefangenschaft 
,,zu wasser, muoss und brott biß uff besserung" bestraft wurde. 
Warum dieser Zwang zur Kirche? - Die damaligen regierenden 
Geschlechter hielten sich für von Gott zum Regieren auserwählt. 
Sie bestimmten u. a. die Predikanten (so nannte man damals die 
Pfarrer), die im Volk draußen die christliche Lehre des reformierten 
Glaubens verkünden mußten. Es lag nun im allereigensten Interesse 
der Regierung, daß möglichst alle Untertanen in diesem christlichen 
Glauben, auf den die Regierung sich stützte, unterrichtet und ge
fördert wurden. Im weitem darf man nicht vergessen, daß in der 
damaligen Zeit, da es noch keine Zeitungen und Amtsblätter gab, 
die Kanzel das offizielle Publikationsorgan der Regierung war. 
Durch den Mund des Predikanten verkündet, bekam jeder Erlass 
d~r „frommen, fürnemmen und hochweisen" Regierung zu Bern 
einen Nachdruck, als ob er von Gott selber mitunterzeichnet sei. 

Der Staat verlangt, daß die Kinder zur Schule gehen. 
Man darf sich nicht vorstellen, daß die Erlasse und Mandate der 

1 , Regierung überall getreulich befolgt wurden. Es dauerte oft viele 
, , Jahrzehnte, bis ihnen durchwegs Nachachtung verschafft wurde. 
: , Gerade mit der Durchführung und dem Besuch der Kinderlehren 
i I mag es manchenorts noch lange Zeit bös ausgesehen haben. 

1
, Alljährlich im Mai kamen die Predikanten zu den Kapitelverhand-

lungen zusammen (es gab im alten Kanton Bern acht Kapitel 
1, oder Dekanate : Bern, Thun, Nidau, Büren, Burdorf, Langenthal , · 
' Aarau und Brugg; Laupen gehörte zum Kapitel Bern). Bei diesen 

Versa~m!ungen wurden alle Kirchenangelegenheiten besprochen 
und haufig genug auch Rügen über allerhand Mißstände erteilt. 

: ' So meldet z. B. das Protokoll des Berner Kapitels von 1632 bei 
'' den Beschwerden u. a.: ,,Der alt Predicant zu Laupen hat ange

zogen (geklagt), daß die erwachsenen Kinder nit zur Kinderlehr 
gangindt, hierüber aber ist erkannt (beschlossen) worden daß 

, , man sy sölli vor Chorgricht beschiken." (Seit der Refor~ation 
hatte jede Kirchgemeinde ihr Chorgericht. Den Vorsitz führte der 
Oberamtmann des Besirkes, das Protokoll der Pfarrer. Außer 
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den sechs b_is ac~t. von der Gemeinde erwählten Richtern zählte 
das Chorgencht _em1ge „Heimlicher" , welche die straffälligen Ver
geh_~n zur Anzeige brachten. Es versammelte sich, sofern Ge
sc~afte vorlagen, nach dem Gottesdienst im Chor der Kirche. 
Seme __ Befugnisse warer:i. S!tten_poliz~i in. Fällen von Sonntags
enthe1hgung, Fluchen, Upp1gke1t, Vollere1, Zank, Familienstreit, 
V~terschaftsklagen usw.) Nicht immer aber war der Fehler auf · i 
se1ten der Besucher der Kinderlehre. In den Berner Kapitelver
handlungen von 1648 findet sich der Satz: ,.Über Herrn Rodolff 
R_at~~t~rffer, pr~dicant zu laupen ist klagt worden, daß er etwas 
hmlass1g seye m haltung der Kinderlehre." 
Nun zeigen aber gera~e die Protokolle der Kapitelverhandlungen, 
d~ß mehrm~ls vo~ se1ten der Pfarrherren auf die Notwendigkeit 
eines Unternchts 1m Lesen aufmerksam gemacht wurde. Denn nur 
dWadutrcGh konnt

1
e es möglich werden, daß das Volk selber das / 1 

or o_ttes esen lernte, nur dadurch konnten die Kinder zum 11 

canten zu Laupe~ einem E. C. (Ehrwürdigen Capitel) vorkommen 
(vorgebracht), wie daß er und der Schulmeister daselbsten in ein 
Streit gerathen, so weit, daß sie erstlich zwar in harte Wort 
ausgebrochen, hernach aber zu streichen kommen seyen, welches 
zwar al!Ps von dem Herrn Vogt und anderen hinbelegt worden, 
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A~swend1glern~n v~rn Psalmen und Sprüch~n angehalten werden. ; 
Die hohe O~ngke1t kam allmä_hlich zur Uberzeugung, daß das 
L_esen-lernen 1m lnt_eresse der K!rche und somit in ihrem höchst- 1 i 
eigenen Interesse eme Notwendigkeit sei. Dies führte schließlich .. 
zur_ Aufforderung und zum Befehl, die Kinder zur Schule zu 
s~h1cken. Das erste Mandat, das neben den Kinderlehren auch : ' '/lfi/J 
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die Schulen erwähnt, stammt aus dem Jahre 1601. Schultheiß und 
Rat der Sta~t Bern schreiben da an alle Amtleute und Predikanten 
u: a.: ., .... die unt~rthanen (sollen) gemeinlich und sonderlich sich 
eines ruw1g~n, fndtsamen, frommen, erbaren und tugendsamen, 
qott gevelhgen wandels und Läbens auch fürnemlich deß be
flisse~, das wart Gottes flyßiger zebesuchen und jre khinder 
emps1ger u~d meer zu schulen und khinderleren zeschicken und 
h~lten , damit sy von Jugendt an Gott leerindt fürchten, desselben 
willen erkennen und sich vor allen lastern hütten." • 
~it dies~r ersten s~hüchter:nen Andeutung einer „Schulpflicht" hat 
die bermsche Regierung m den sauren Apfel gebissen Wenn 
s~hon die hohe Obrigkeit_ in Bern dem Landvolk nahelegte, die 
Kinder:. zur Schule _zu schicken, dann mußte sie sich doch wohl 
oder ubel auch mit der Gründung von Volksschulen befassen 
Das ist nun auch ~ähre_nd hu_ndert Jahr~n der Fall gewesen. Da~ 
XVII. Jahrhundert 1st die Zeit der Grundung bernischer Land
sch~len. Vorerst waren_ immer noch die Wanderlehrer da. Die 
~eg1erung begann damit, daß sie dem einen oder andern unter 
1~nen, d~r sich b~währt hatte, einen Ausweis ausstellte, ein Mittel
~mg zw1sche~ emem „Lehr- _und Hausierpatent. Die fortschritt
hchern Ge'!1emden_ mog~n sich nun bemüht haben, durch Auf
munterung ihrer Burger einem solchen „patentierten Wanderlehrer" 
Arbeit und Verdienst für einen ganzen Winter zu beschaffen. 
Konnte 1er betreffende „Lehrer" selber auch ein Unterrichtslokal 
zur V~rfugu_ng ~tellen,_ so war sein Bleiben in der betreffenden 
Geme1?,de z1emhch ges1che~t ; er konnte im folgenden Winter seine 
., ~ehre fortsetzen ; -- die betreffende Gemeinde hatte ihre 
eigene Schule". So vollzog sich langsam der Übergang "vom 
Wanderlehrer zur seßhaften Schule. 

Nun waren aber unter diesen Lehrmeistern oft recht zweifelhafte 
Leute, auch fremde ~nd Katholiken. (Nach 1757 unterrichtete 
auf dem Bramberg em fremder Schulmeister: Johann Heinrich 
Ru~om. v_on 1:iess~n-Kassel.) Dies konnte der Regierung nicht 
g)e1c~gultig sem. _Sie verordnete deshalb 1603, daß jede Gemeinde, 
die einen L~hr'!1e1ster a nstellen wollte, diesen vorerst an den Rat 
zu !3ern . zu weisen habe. Das war gewiß etwas umständlich, und 
es 1st nicht a_usgeschlo_ssen , . daß gerade durch diese Bestimmung 
da und dort eme Gemeinde heber auf eine feste Schule verzichtete. 

Wann hat nun Laupen seine erste seßhafte Winterschule be
k~mmen? !:ine ~estimm~e ~ntwort auf diese Frage ist leider 
mc~t moghch. [?1e_ Archive m Laupen und Bern melden nichts 
daruber. Laupen 1_st m dieser Beziehung durchaus keine Ausnahme. 
Von d~n allerwenigsten Landgemeinden läßt sich mit Bestimmtheit 
der Ze1tp_un~t der ersten Schulgründung feststellen. Immerhin darf 
unter Wurd1gung aller Umstände mit ziemlicher Sicherheit be
haupte~. ~erden , daß um~ Jahr 1600 ein nach damaligen Begriffen 
regelmaß1ger Schulunterricht in Laupen existiert hat. 

Die erste sichere Mitteilung über einen Schulmeister in Laupen 

datiert aus dem J~hre 1660 und findet sich im Berner Ratsmanual. 
D~ hat der damalige Seckelmeister notiert : ., am 5. juli zahlt ich 
Vmc~nzen Gebhart, dem alten Schulmeister zu Laupen zur Steuer 
an eme. Baden-Kur 6 Pfund 13 Batzen 4 Schilling." Das zeigt 
nebenbei auch , wie der Staat im XVII. Jahrhundert das Schul
wesen unterstützte : höchstens durch Almosen. 
~ine w~iter~ Notiz betreffend einen Schulmeister von Laupen 
f1~det_ sich _m d~~ A~ten des ~erner Kapitels vom Jahre 1669. 
Sie gibt g\e1chz~1t1g em Kulturbildchen der damaligen Zeit, über 
das man sich seine Gedanken machen mag. Da steht geschrieben : 
": . . . · .. Die censuren (Kritiken) sind also außgefallen, daß man 
fur d1ß_i:nahlen Niemand gehabt, der da sonderbaren Zusprechens 
von Nothen gehabt, doch also, daß von Herrn Regard. Predi -
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diew~il aber die Sach ergerlich gewesen und hiemit der Herr 
Pred1kant es weiters hätte sollen kommen, sonderlich aber seinen 
Herrn Decanum darum begrüssen sollen, ist gut gefunden worden, 
da~ er es noch thun solle, damit nach völlig eingenommenem 
b~ncht, dem Fehlenden nach Notturft zugesprochen werden 
konne." 

Ein Hindernis, das _in v_ielen. Gemeinden der Schulgründung im 
~ege sta~d. war die '.man~1erung. Allerdings unterrichteten ja 
die damaligen Schulmeister m der Hauptsache nebenamtlich. Sie 
waren Bauer~, Landarbeiter, Schuhmacher, Weber, Strumpfwirker, 
Schlosser, Tischler, auch etwa ausgediente Soldaten. Immerhin 
~ollten sie doch für ihre Nebenarbeit, nämlich den Schulunter
richt, .. au~h be~oldet sein. Und diese Besoldung, die mußte selbst
verstandhch . die Kundschaft, . also hi~r _die Schulkinder resp. die 
Eltern, auf~nngen. Das w~r e!ne sch:V1enge Sache. Die Regierung 
sah auch e1~, daß w~nn s1~ einmal emen Schulzwang __ durchführen 
wollte, wemgstens em Teil der Kosten von der Offentlichkeit 
getragen werden müsse. So gestattete sie erstmals durch eine 
Verordnung vom Jahre 1616, daß die Schul- und Lehrmeister 
aus dem Kirchengut, ,. wo uß mange! anderer mittlen man darzu 
g~yffen f!1Uß", eine~ Zuschuss zum Lehrgeld erhielten. Das war 
wieder em Fortschritt, der verschiedenen Gemeinden die Anstel
lung eines eigenen Schulmeisters erleichterte. 
Schließlich stellte der Rat in„ Bern ~lie verschiedenen bisherigen 
Verordnungen zusammen, erganzte sie durch neue Bestimmungen 
und schuf auf diese Weise 

die erste gedruckte bernische Landschulordnung vom Jahre 1628. 

Ohne gleich mit einengenden Vorschriften das Landschulwesen 
zu bevogten, stellt sie eine Reihe von Grundsätzen und Bestim
mungen auf, die im Rahmen der damaligen Verhältnisse sich als 
recht klug ausnehmen. Sie bestimmt : . · 
1. dass „an allen orten, da es erforderlich und erbuwlich" Schule 

gehalten werde. 
2. daß „ tugentliche, Gott- und tugendliebende und Reformierter 

Religion Schulmeister" angestellt werden. 
3. daß „ nit allein Winters- sonders auch Sommers zyts so vil 

müglich" Schule gehalten werde. ' 
4. daß die ~chulm~ister „uß dem fürschutz des Kilchenguts, oder 

uß gemeiner stuwr und anlag mit ehrlicher Besoldung erhalten 
werden, als_ das zu jhrer Kinden heyl, zytlicher und ewiger 
wohl fahrt dienet". 

5. ,, Die Schuldiener söllend gwalt haben, alle Kinder jhrer Gmeind 
von dryzehen, biß uff viertzehen Jahr alters, zu besuchung de; 
Schul zu halten." 

6 ... D~n Elter~ soll nit gestattet werden, den Schul - und Lehr
me_1steren furzuschryben, noch jhnen die Rutten und straffen zu 
wehren." 

7. (?beramtleute und Predikanten sollen „alle Jahre zu ußtagen, 
eme ~~suchung t_hun, und die Jugend, wie sie in Schrieben 
und Lasen oder m den puncten deß glaubens, underrichtet, 
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erforschen wo e1mger mangel , die verbesserung anstellen , 
oder, je n~ch gstalt der sach, _u ns bericht~n". . 

8. Die Gemeinden dürfen von sich aus keme Lehrme1~~er an
stellen, ,,sonders söllend die begährenden Persohnen, fur (vo_r) 
unsere Amptlüth oder Twingherren und vorstehender der K1l
chen wysen und stellen". 

Es wäre falsch anzunehmen, daß nun von 1628 an in allen ber
nischen Gemei~den wo es „erforderlich und er&uwlich" gewesen 
wäre, Schulen eingeric~tet wur~en .. Noch jahrzeh~tel~ng liefen 
Klagen ein über Gememden, die die Schulen, weil smnlos und 
unnötig, ablehnten. Immerhin war mit _der Sch~lordnung von 1628 
ein vorläufiges Ziel gesteckt, auf das hmgearbe1tet werden ½onnte. 
Neben rückständigen Gemei~den gab es auch solche, d(~ von 
sich aus an die Regierung m Ber~ das Gesuch ~m Ge_wahru~g 
einer Schule richteten. Zu den wenigen solchen Bittschriften, die 
uns erhalten geblieben sind, gehört diejenige von Wileroltigen. 

Die von Wileroltigen bitten um einen Schulmeister. 
Da in der Gemeinde niemand war, der einen Brief schreiben 
konnte wurde das Gesuch mündlich beim Landvogt in Laupen 
vorgeb~acht und dieser (oder dessen Schreiber) verfaßte die 
eigentliche Bittschrift. Sie hat folgenden Wortlaut: 
Hoch- und Wohlgeachte, Gestrenge, Wohledle, Veste, Ehren
veste, Fromme, Fürnemme, Fürsichtige, Wohlwysse, lnsunders 
Gnedige Fürgeliebte, gebietende Herren und Oberen Uerer gnaden 
Sye (sei) myn underthenige geneigtwillige, und _gehorsa_me Dienst, 
auch fründlichen gruos, nach myner Schuldigen pfhcht alzytt 
Annvermeldt. 
Euwer Gnaden seindt hiemit in aller Underthenigkeit Inge
langet (vorgebracht), wie das uff ~ütt, ~nd Sunst mehrm~llen 
Zue mir Kommen Sindt Vetter Schorn, We1bell, und Hans We1bell, 
von Wylleroltigen, lnamen (im Namen), und Alls Usgesc~osse~e 
derselben gmeindt, und Dorfsame, vermeldet urd angezeigt, wie 
das gedachte gmeindt mit ~ill~n jungen Kinden beg?bet, und 
winterszytt gan Kertzers so z1mh~h wytt abgelegen !n die Schuoll 
zeschicken wegen oftermallen v1llen Schnes, Kelt!, Regen und 
theills us mangell übell bekleidt unmüglich sye, sunders under
lassen müessind, dardurch dye Jugendt versumbt werde,. und In 
Irer Gemeindt wie man sagt kem man sye, der nur eymche ge
schrift Recht Läsen köne, Alls wellend sy, und Ich mit lnen 
Hochvermeldt Ir gnaden gantz väterlich, und underthenigst ge
beten haben inen ein Schuolmeister zebewilligenn, wellichen Sy 
in ihren Kosten erhalten wellenndt, damit Ire Jugendt nit versumbt 
Sunders in Gottes Worts zue guotem irem Heil! gegründet und 
underwissen werdinndt und sich der bestallung so sy dem Schuol
meister zue Kertzers geben solten underlassen, und hirmit hoch
gedacht Ir Gnadenn in aller Underthenigkeit dem alrnechtig Gott 
wohlan (empfehle) der Sy in guoter gesundheit und glücklicher 
Regierung erhalten welle , 
Dat 24t Novembre 1656 
Uewer gnaden alzytt geneigtwilliger undertheniger und gehorsamer 
Diener 

Stephan Perret. 
Über den Entscheid des Rates findet sich unterm 28. November 
(also vier Tage später) folgende Notiz im Berner Ratsmanual : 
.,Loupen. Es habind Ir. Gn. denen von wyleroltigen einen Schul
meister in Ihren eigen costen bewilliget, so der Amptmann 
und Predicant orden- und tugentlich finden werden, der auch 
under Ihrer lnspection sin, und die Kinder die Kinderlehr fleißig 
besuchind. " · 
Daß die hohe Obrigkeit in Bern das Gesuch so rasch in zustimmen
dem Sinne erledigt hat, ist nicht verw\.!nderlich, um so weniger als 
ihr daraus ja keine Kosten entstanden. Ahnlich wie mit Wileroltigen 
wird es mit vielen andern bernischen Gemeinden gegangen sein. 
Bis etwa zum Jahre 1650 hatten die meisten Kirchgemeinden ihre 
Schulen. Von diesem Zeitpunkt an bis zum Ende des XVIII. Jahr
hunderts erfolgten vorwiegend Gründungen von zweiten und dritten 
Schulen innerhalb der gleichen Kirchgemeinde. Kriechenwil, das an
fangs seine Kinder nach Laupen zur Schule schickte, hat z. B. ur_ns 
Jahr 1677 einen eigenen Schulmeister ang~stellt. De~ Anstoß_-1~ 
wahrsten Sinne des Wortes - gab dazu die Saane, mdem sie die 
Brücke wegriß, über die ehemals der Schulweg nach Laupen ge
führt hatte. 

Klagen und Beschwerden. 
Die Landschulordnung von 1628 fiel in die Zeit des Dreißigjährigen 
Krieges~ Unser Land war von den Kriegsgreueln verschont geblieben. 
Nordwärts des Rheines verblutete ein Volk in Jammer und Elend, 
während in der Schweiz, wie der „abenteuerliche Simplizissimus" 
sich ausdrückt, ,,ein jeder sicher unter seinem Weinstock und Feigen
baum lebte, und zwar, gegen andern Teutschen Ländern zu rechnen, 
in lauter Wollust und Freud, also daß ich dieses Land vor (für) 
ein irdisch Paradies hielte, wiewoln es von Art rauch genug zu sein 
schiene". Und doch sah es bei uns schlimm aus, allerdings weniger 
wegen der schlechten als vielmehr wegen der guten Zeiten. Ein 
übermütiges, lockeres und rohes Wesen war eingerissen und machte 

sich breit in Kleidung und Nahrung, in Sitten und Gebräuchen. f?ie 
Regierung suchte durch Verordnungen und Mandate der Korr~ption 
Einhalt zu tun. Die Zahl der Erlasse ist groß. Daß aber 1mn:ier 
neue und gewöhnlich vermehrte Auflagen nötig wur~en, b1:;we1st, 
daß sie ihren Zweck nicht erreichten. Da klagt z. 8. die Regierung 
in einem Schreiben an alle Amtleute und Predikanten: ,, ... so ver
nemmen und gespüren wir doch vo_n tag z~ tag mit usserstem unsern 
mißfallen und tragen deß ouch mtt wemg beduren, das ... aller
ley schwäre sünden, Laster · und mißhandlungen als Gottlestern, 
fluchen und schweren, ouch etwan Hexereien, sägnen (beschwören) 
und Zoubereien, pusen (schwelgen) und prassen, tag u~d nacht bym 
wyn sitzen, üppiger bekleidung und Hoffart:. o_uch sptlen, da~tzen 
und andere vilvaltigen unmaßen und ungep_urhch~n verderbhchen 
sachen zu und überhandt nemmen, daruß mtt allem allerhandt un
fridlich, , unrüwigs, unordentlich wäsen, ouch unfrommen, un~r
baren und untugendtsammen wandels und läbens, sonder ouch fur
nemlich ervolgt daß hiemit Gottes Zorn und ungnad gegen dem 
gantzen Land ge

1

reyzt und dann derselbe allerhandt schwäre straffen 
über uns ergahn laßt, als thüre (Teur~ng)_, hunger, krieg .. und pe
stilentz beneben dem das er uns, wie vielen anderen volckeren, 
der Rut~n deß blutdürstigen Türckens und andererfyenden betröuwt." 
Daß die Jungen nicht besser ~aren als die Alten, zeiJ~t eine hoch
obrigkeitliche Beschwerde an die Schulherren der Schuler von Bern 
aus dem Jahre 1636. Da ihre drastische Schilderung der Zustände 
sicher auch für hundert andere Orte außer Bern zutreffend war, 
sei das „allgemein Gültige" daraus mitgeteilt: 

Dann sobald die Knaben aus der Schul gerochlet, höret und sieht 
~an von jenen fast anders nit, dann hauen, schreyen, pfeifen, schwe
ren, schelten, stoßen, einand rupfen, schlachen, Bolzstein schleng
ken, unanständiger Weis im Fürgang an den Häusern klopfen. Fol
gends, nachdem sie die Bücher heim~etragen !-lnd de~ Bauch 
gefüllt auf dem Kirchhof und anderen Platzen spazieren, mit Pulver 
und R~queten umgehen, mit Musquetlinen und Füsinen schießen, 
und Alles beschädigen, daß ehrbare Lüt ein Entsetzen daran haben." 
Solche Zustände bewogen immer wieder die O~rigkeit, ~eue Er
lasse über Predigtbe~uch, Kin_derlehren,. Schulpfh_cht usw. ms La~d 
hinaus zu senden-immer mit dem gleichen geringen Erfolg. Die 
Waffe mit der die Regierung kämpfte, war eben auch ungenügend: 
das M

1

oment der Furcht. Furcht vor obrigkeitlichen Strafen, Bußen 
und Gefängnis, Furcht vor den göttlichen Strafen von Krieg und 
Pestilenz wozu in so vielen Gegenden auch unseres Landes selbst 
hundert J~hre nach der Reformation noch die alteingesessene Furcht 
vor Hexen- und Teufelswerk kam. Was Kirche und Schule der 
Jugend damals boten, das war nichts weniger als Erziehung, das 
war Dressur zur Frömmigkeit, vollständig beherrscht von dem Mo
mente der Furcht. 
Die Regierung tat ihr möglichstes. Sie beauftragte einen Ausschuß 
von Mitgliedern des kleinen und großen Rates und von Gelehrten 
mit der Vorbereitung einer neuen Schulordnung. Nach la~gen Be
sprechungen und Streitigkeiten, die sich besonders um d(e Frage 
drehten, ob Prediger in die Schulbehörden aufzunehmen seien oder 
nicht, entstand schließlich 

die neue bernische Landschulordnung vom Jahre 1675. 
Erweitert durch einige Bestimmungen im Jahre 1720 ist sie bi~ 1835 
in Kraft geblieben und hat den eigent)ichen Grund zum berms~_hen 
Primarschulwesen gelegt. Die wesenthchen Neuerungen gegenuber 
der Ordnung von 1628 sind folgende: 

1. Alle Kirchgemeinden sollen Schulen haben. 
2. Die Gemeinden „sollen dahin trachten, daß sie, wo möglich, 

eygene Schulhäuser haben, kauften oder bauen" 
3. ,, Der anfang der Schulen, was die jungen und kleinen Kinder 

betrift, soll seyn auf Gallen-Tag (16. Oktober) .!-lnd der auß.~ang 
den ersten Aprilis. Die andern aber, so etwas starker und großer, 
und zum feldbau nothwendig gebraucht __ werden, sollt;n d~_n 
ersten Novembris anfangen, und etwas fruher erlassen, mzwu
schen zu desto größerm fleiß angehalten werden." 

4. Diese Zeitpunkte können den örtlichen Verhältnissen angepaßt, 
mit Einwilligung des Amtsmannes auch verschoben werden. 

5. Schulmeister sollen nur „erwehlt und bestätiget werden, nach
dem sie ihrer tüchtigkeit halben, durch ein vorgehendes Examen 
auf die prob werden gesetzt worden seyn". 

6. Die Kinder sollen lernen beten, lesen (zuerst Gedrucktes, dann 
Geschriebenes) und schreiben. Als Schulbücher dienen: Psalmen
buch, Testament und Bibel. Die größern Kinder lernen im 
Katechismus. Der Gesang in Schule und Kirche soll gefördert 
werden. Auß der Schul soll kein Lehrkind erlediget und frey 
gelassen •~erden, biß es die Fundament der wahren Religion , 
wie sie uns in den Catechismis angewiesen, erlehrnt." 

7. Die Schulmeister sollen sich „ beyzeiten in die Schul begeben"; 
sie sollen sich „der Schulstuben nicht äußern, und anderen ge
schäfften nachgehen, wie oftmals beschicht, sondern bey den 
Schulkindern stäts verbleiben, und fleißige aufsieht auf dieselben 
haben" . ,,Sie sollen auch kein tag ohne erlaubnuß des Vorstehers, 
so er nach (nahe) bei der stell, außert der Schul bleiben ." 
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8. pie Gemeinden. sollen dafür sorgen, daß den Schulmeistern 

1hr _Lohn durch die Eltern richtig bezahlt wird, ,,damit die Schul
meister neben ihrer großen mühe, nicht noch darzu vil ver
dr_~ß, u~danck und unkosten bey einziehung ihres Soldes, haben 
mussen . ,,Im fahl aber des einten oder anderen Besoldung zu 
gering wäre, soll dieselbe ihnen verbessert werden." 

9. D_ie Kinder werden schulpflichtig, ,,so bald sie etwas fassen 
konnen". 

10. De~ Kindern armer _Eltern sollen Bücher, auch Nahrung und 
Kleidung „auß gememer steur" bezahlt werden. 

11. B~i Absenzen soll der Schulmeister am Sonntag nach der Predigt 
die Eltern über die Gründe befragen. 

12. ,, Es söllen auch neben den Chorrichtern und dem Schulmeister 
etliche under den besten Knaben zu Aufsehern bestellt werden' 
d~mit fleißig achtung geben we;de, auf die, welche sich in de; 
Kirchen und Schul ungebührlich verhalten." 

13. Schulen'.!assene si~d verpflich_tet, in der sonntäglichen Predigt 
als Vorsanger zu wirken und die jeweils vorausgehenden Proben 
zu besuchen. 

Die Schulordnung schließt mit einer Ermahnung an alle Amtleute 
Vorsteher der Gemeinden und Schulmeister, den gestellten Anfor~ 
derunge~ getreulich nac~zukommen, in der Hoffnung, ,,daß dar
dur~h ~ie Ehr des :~llerhoc_hsten Gottes, und der Kindern Heil und 
Sehgke1t werde ~efurder~. wie auch vil abgöttische und abergläubische 
Greuel, darzu v1l wegen ihrer groben unerkantnuß verführet werden 
abgeschaffet und neue irige Lehren hinderhalten werden. Darz~ 
da_nn der Allerhöchste GOtt und Vater unseres HErrn JEsu Christi 
sem Gnad und Segen, Vätterlich mittheilen wolle, Amen." 
Ein Jahr nach Erlaß ~ieser Sc_hulo:.dnung wünschte die Regierung 
von a)len Amtleuten emen Bericht uber deren Durchführung in den 
Gememden zu erhalten. Daß da nicht viel Lobenswertes zu melden 
war, darüber wird die Obrigkeit in Bern selber am wenigsten er
staunt gewesen sein. 

Bericht des Vogtes zu Laupen über die Schule von Laupen 
aus dem Jahre 1677. 

Nach den . üblichen langen Höflichkeitsformeln erklärt er: 
,, ... Erstl_1ch daß es . sehr notwendig wäre, daß man allhier zu 
Louppen, 1_~ anse~en v1el_er vorhandener verkömmender iugend, und 
w~mger '(aldarbe1t, so die Burgerschaft zu verrichten hat, nit allein 
Wmterze1t son~er a_uch d_en Sommer durch, Schul hielte. Die Burger
sc_~aft aber, will steh_ mt d~rzu verstehe_n, aus fürwand sy nit ver
m<;>gt;, Sommei: und'\:mt~r e1~en Schulmeister zu erhalten, insonder
he1t 1etzund mt, weil die Kirchgenossen in der Dicki änet dem 
Wasser aus n:iangel_ der Bi:~g~') ihre Kinder nit, wie' hievor be
schechen, <lahm schicken konnmd, sondern einen absönderlichen 
S_chulm~istern ~ersölden müßind, so das einkommen deß Schul
diensts 1m Stetth, (welc_hes ohne das gantz gering, und nur 1 O Kronen 
ware) schwt;~he, und mdeme im Stettli niemand den Schuldienst 
versechen konnt;, verursache, daß bis dahin noch kein vollköm
mender Schulmeister (der den Schuldienst um ein so geringes ver
sechen. wolle) anzutreffen gewesen. Dem allem ist zwar also wann 
a~er die Burl$ers~haft sich nicht weigerte, könnte sie den 1Schul
d1ens_t unempfindhc~ verbessern, auff folgende weis: Erstlichen wann 
Sy emem Schulmeister etwas ärtrichs (Erdreich) für Bünden und 
q~rten abstecken. Und ~ann _aus ihrem Siechen Gut2) gewüsse 
galt (Geld), noch zun:i htervorigen Sold verordnen würde. Dann 
anstatt das ?Y von diesem des Siechenhauses einkommen theils 
den Sonders1echen _ausgethei)t, und theils w\drumb an Zinß 'gelegt, 
wendend Sy es (wetl gar wemg de: Sonder Siechen dessen genießen 
und _allhar kommend) an dergleichen außgaben die sonsten aus 
Gme1~em Gut, oder _anderen der Burgerschaft mittlen bezahlt und 
abgericht _wor9e_n. Die Burgerschaft aber, ist ohne Eurer Gnaden 
Hoch-Obrig~e1thchen befelch, nit dahin zu bewegen, ohngeacht 
Ihnen 9as e!nt- und andere, neben dem man aller orten Sommer 
und Wmter m Stetten _Schul halte, vorgehalten worden. Wirt der
halben_ erfo:derhch sem (wann es Eürer Gnaden gefallen würde) 
da~ d1eselb1gen der Burgerschaft befelchne die Schul Sommers 
Zeit auch anzust711en und_ einem Schulmeister so vil Sold zu ver
ordnen, daß er sich darm1t erhalten könne, oder aber weil es by 
d~r Burg_7rschaft gar langsam und kümerlich wärkstellig gemacht 
wird_t, Eurer Gnaden an~e'?ohrnen fürsichtigkeit nach, selbsten zu 
.~_est,_mme~, was oder w1ev1el man aus de-s .Siechenhauses mittlen 
Jahrhch emem Schulmeister entrichten sölle. 
B_etreffend übri~~ i~ der Schu)ord_nung __ begriffene punkte sind seL 
b1ge als sehr nutzhch, albere1t emgefuhrt, und in gang gebracht 

') sie war 1673 durch die hoch~ehende Saane weggerissen worden 2

J Laupen ha r~e außer~al~ des Städtchens ( etwa 60 m unterhalb vom heu~ 
t1gen H~us Mrc_heluzzr) ein Siechenhaus. Es diente zur Unterkunft von 
Aussat1.1gen (Siechen). Als der Aussatz allmählich verschwand fanden 
Arme, kran" e _Bettler und Landstreicher dort vorübergehend Unter
schlupf. Das S1echengut war ein Vermögen, das aus den Gaben from
Her Leute entstanden war und aus dem der Spitalmeister wandernden 

· andwerksbursc~en und Bettlern Almosen reichte. Sondersiechen 
waren Kranke, die abgesondert werden mußten. 

worden, söllend auch ihr richtiges fortgehen und dauerhafften be
stand haben. 
Louppen den 5ten Jenners 1677. 

Jakob Gürtler 
Vogt zu Lauppen. 

Im So~mei:. Sc~_u)e ~u halt_en, das fanden die damaligen Laupener 
also mcht f~r nottg ~ihre ~mde~ mögen ganz der gleichen Meinung 
gewesen sem): Es fmdet sich nirgends eine Antwort der Regierung 
~uf ~as Sc~re1ben des Vogtes. Wahr~cheinlich wäre sie auch nicht 
tm Sm_ne semesAntrages ausgefallen. Ahnlich wie schon 1628 konnte 
auch m der Schulordnu~g von 1675 die Regierung die Sommer
schule nur empfehlen, mcht befehlen, da sie immer noch keinen 
Beitrag an die Kosten verabfolgte. Wie wir noch sehen werden, 
!lleldet erst. etwa hundert Jahre später ein Bericht, daß in Laupen 
1m Sommer Jede Woche an zwei Vormittagen Schule gehalten wurde. 
Das Problem der Sommerschulen ist übrigens noch heute nicht in 
der ganzen Schweiz gelöst. In gewissen Gebirgsgegenden dauert 
die schulfreie Zeit immer noch sechs volle Monate. 
Offenbar versuchte ~ie ~egierung d~durch allmählich zu einer Lösung 
zu k_omm~n,. daß ~.1e dte Schulen 1m Herbst etwas früher anfangen 
u~d 1m Fruh!_mg spater _aufhören li~ß. Auch das paßte den Laupnern 
mcht und · fuhrte zu emem Konfhkt mit dem Landvogt. Aus der 
Beschwerd_e, die dieser an die bernische Regierung richtete, kann 
man allerdmgs entnehmen, daß schon vorher ein etwas gespanntes 
Verhältnis zwischen ihri:t und der Burgerschaft von Laupen bestanden 
haben muß. S~lche ~_riefe werden überhaupt durch die darin ent
haltenen Begleitumstande oft wertvoller als sich auf den ersten 
Blic~ denken läßt. Darum auch sei das etwas schwerfällige Schrei
ben m vollem Umfange mitgeteilt. 

Die laupener „wo/lind nit Schul halte". 
Denen Hoch- und Wohlgeachten, Gestrengen, Wohledelgebohrnen, 
Ehrenvesten, frommen, fürnemmen , fürsichtigen, und Hochweisen 

, 
1 

Herren, Herren Schultheißen und Raht loblicher Statt Bern. 
/ / · Mgh. (meine gnädigen Herren) in 

! Bern 
1 Hochgeachte und Gnedige Herren 

E_üwer Gnaden Hohen Befelch vom 8. July letzthin (betreffend 
die ~chul~_n ~uf ~~m Land, daß selbige im Winter eher angehen 
u~d 1m !ruhhng langer währen sollind) hab ich nach meiner schul
digen pfl t~h~ von Kantzl_en publicieren und alsobald die Vorgesetzten 
~eyder h1esig_en Gememden Lauppen und Diki zusamen gehalten, 
1~nen auch diesen Hohen und sehr nothwendigen Befelch ernstlich 
emgescherpft ~nd _v~n jedwederer Gemeind zwei Vorgesetzte aus
geschossen, mit h_ies1gem Herrn Predikant Vögeli sich zu beraht
s~_hl_agen: w?nn die Schulen angehen sollind, welche darauf ein
h~lhg mit emandern dahin übereinkommen, daß mit den kleinen 
Kmdern, welche nur auf der gassen herumb lauffend und ihre Namen
büchli und Fragen vergessend, der anfang auf den Ers.ten Herbst
m~:>nat gemacht werden, die größern Kinder aber, so ihren Eltern 
m1_'. der V~ldarbeit behülflich sein könnend, 14 Tag oder ein Monat 
spather die Schulen besuchen sollind damit die Eltern keine Ur-
sach habind, sich zu erklagen. ' 

piesere einhällige Übereinkommung nun hat der Herr Predicant 
m 14 Tagen hernach auf dem Kantzel offentlich verkündet und in 
s1:;iner dar?u_f eingerichteten action den Eltern zugesprochen, ihre 
Kinder fle1ß1g zur Schul zehalten und sie auf den Winter wo) zu
kleiden. Da dann ich verhoffet, daß diesem Er. Gn. so heilsamen 
~efelch werde ein genügen geleistet und für solche neüwe vätter
hche Vorsorg de_r Hoh~n O~~rkeit höchstens gedanket werden. 
Hab aber das W1edersp1el le1oer vernemmen müssen indem der 
Herbstmonat einga~gen, da die Schulen hetten angehe~ sollen, an
statt d~ssen aber die Laupner zu dem Herrn Predikant gangen und 
h_aben 1hme _rund herausgesagt, sie wollind nit Schul halte, indem 
sie __ n<;>ch mit dem. (s. h.) ' bauw (Mist) zeführen und Säyet be
schaft1get seyen, sie m~ssind Ihrer Gnedigen Oberkeit zins und 
zeh~den ausrichten, wolhnd eher zu Mgh . Decan (Vorsitzender des 
Kapitels) nach. Bern und . sich b~y ihme erklagen, wann hernach sie 
~wungen. werdmd, auf diese Zeit schul zehalten, so wollind sie die 
Jungen Kmder durch einen Knaben aus ihrer Burgerschaft etwann 
14 Tag oder ei nen Monat underweisen lassen welches der Herr 
Predic_ant ~ir hinderbracht, worüber ich ihme geantwortet, solches 
l~sse ich mcht ~escheh_~n, sonde_r es müsse dem Hoch Obrigkeit
lichen B~felch. em genugei:i. geleistet werden, umb so viel desto 
mehr, w~_1len die gemachte Ubereinkommung bereits auf dem Kant
zel verkundet_ worden und es sich keines wegs schicken thüje, die 
Schul durch em Buben zuversehen. Wann sie dessorts Beschwärden 
g~habt, warumb sie selbige nicht angebracht, eh und zuvor es ver
ku_ndet word_en,_ ade~ sie sollind noch kommen mir selbige anzu
zeigen, damit ich sie Er. On. überschreiben könne welches der 
~err P:edic~nt ihne erj:>ffnet, allein sie gaben ihm; zur antwort, 
sie haltmd mcht Schul, msonderheit der Schulmeister, welcher vor
gewandt, daß er noch (rev)') bauw zeführen habe, und er an seiner 

') s. h. =salvo honore. rev. =reverenter beides bedeutet "mit Verlaub 
zu sagen". ' ., 
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statt jemand anders anstellen müsste, da doch man ih[lJe sein be
soldung umb 4 Kronen verbessert, gestallte er anstatt hievor 16 Kr. 
dißmalen 20 Kr. den Winter durch zu lohn hat, sie gaben weiters 
zur antwort, der Ambtsmann und Predicant habind den Schulmeister 
nicht zu besetzen, sonder sie die Burgerschaft, da ich doch im 
Schloßbuch eine Schulordnung vom 14.Aug.1675 gefunden, welche 
in dem vierten articul also lautet: 

l>as Rathaus von 1759, 
In dem die Sdiule bis 1845 untergebradit war. 

Die Gemeinden sollen die Schulmeister nicht eignen gwalts und 
willens annemmen und bestellen, sonder die begehrenden persohnen 
für die ambtleüth und vorsteher der Kirchen als ihre Fürgesetzte, 
denen solche annemmung zustehet, weisen, sich vor ihne zustel
len etc. 
Wie dann solches die zwen vorgehenden Winter der hiesige Schul
meister observiert und umb seinen Schuldienst mir angehalten, 
weilen derselbe allwegen nur für Einen Winter bestättiget wird, 
Endlichen habend diese Laupner auch eingewendt, Mgh. habind kein 
eigentliche Zeit bestimbt, wann die Schulen angehen sollind, wann 
hiemit sie etwa 3 oder 4 Wuchen früher als vor diesem anfangind, 
so seye dem Hoch Obrigkeitlichen mandat schon genug gethan 
womit also der Herr Predicant und ich der Ambtsmann zuruck ste
hen müßten und sie den meister spihlen lassen, sind also bis dato 
die Schulen nicht angangen, da doch etwelche Burger gern sehen 
täten, daß ihre kleinen Kinder ab den gassen und in die Schul kä
men, allein es hat dieser Schulmeister die halbe Burgerschaft oder 
mehr zu Verwandten hiemit auf dem Rahthaus das Mehre gewunnen. 
Wann aber Er. Gn. dero vorangezogene Schulordnung wieder auf 
neüwes gutheißen und bestätigen würden, so sind ebenso Tüchtige 
Persohnen als dieser ist, die sich umb den Schuldienst anmelden 
werden, dann im grund der Wahrheit ich bezeügen muß, ein hohe 
nothwendigkeit zusein, daß Mrgh. Hoher befelch dißfahls exequiert 
werde, ja wann schon die Schul allhier den gantzen Sommer durch 
währete, so würde es nichts schaden, sintemalen ich an keinem 
ort unerkannt- und unkömmendere leüth erfahren als hier sind, 
will hiemit Er. Gn. Hohen Befelch erwarten, was ich dißfahls thun 
oder lassen, und ob dero so heilsames mandat, wie auch die hie
sige Übereinkommung und beschechene publication vergebens sein 
und nicht mit mehrerem eyfer und respect observiert werden solle, 
sonder die Bauren zu Lauppen in der freyheit stehen zethun was 
sie wollend, da doch sie nit einen bustaben mehr freyheit haben, 
als andere Er. Gn. Underthanen, mich auch niemalen gewürdiget, 
ihre gravamina (Beschwerden) einzugeben, damit ich Er. Gn. dar
über berichten könnte, sonder habend dieses alles dem Herrn Pre
dicanten hinderbracht, so ich in meiner pflicht zu sein erachtet, 
Mgh. umbständlich zu : .. überschreiben und dero willens darüber 
zu erwarten, 
Hochgedacht Er. Gn. anbey göttlichem Machtschirm fleißig empfeh
lend, verbleibe 

Mrgh. 
Gehorsambschuldiger Diener 

Lauppen den 6 Septemb. 1717. 
David Lienhart. 

Als Antwort auf diese Klage findet sich schon einen Tag später (!) 
folgende Notiz im Ratsmanual der Stadt Bern: 
,,Zinstags d. 7. Septembris 1717. 
Lauppen. Meghrn habend aus seinem schreiben verstanden, weß 
Gestalten die gmeind Lauppen nunmehro sich beschwähren thüye 
dem zwüschen dem Hrn. Predigkanten und Ihm gemachten Ver
glich, wann die Schulen den anfang nemmen sollind, ein genüege 
zu leisten, weilen sie noch ihren feldbauw zu verrichten habind 
und obgleich Ihr Gh. seinen eyfer und getreüwe observanz dero 
ordnungen und mandaten gantz rühmlich befunden und lieb gese
hen, so findent sie dennoch auch, daß des Landvolks und dero 
vorhabender arbeit rechnung getragen werden müeße, dahero Ihr 
Gh. lhme befehlen wollen mit liebe zu schauwen zu welcher Zeit 
die Schulen ihren anfang nemmen könnind, da dann fahls ein güet
licher verglich beschechen würde, Ihre Gh. es darbey verbleiben 
lassend, widrigen fahls aber wolle Er den grundumbständlichen 
bericht Ihr Gh. überschreiben. Es ledigblich übrigens bei der ord
nung, so die Schulmeister bestellung halb ausgangs verbleiben 
lassend, der Meinung jedoch, daß in gegenwertigem wesen der 
Schulmeister für heürig jahr nicht weggethan werden solle, es seye 
dan sach, daß etwas anderes wider Ihm an tag kommen würde. " 
Versuchen wir nun, mit Hilfe der genannten Schulordnungen und 
Schulberichte, auch etwa durch Vergleich mit andern Gemeinden, 
uns ein Bild zu machen von den Laupener Schulverhältnissen im 
XVII. und XVIII. Jahrhundert. Dabei werden für das XVIII. Jahr
hundert die Quellen bereits .etwas reichhaltiger, indem auch die 
Laupener Chorgerichtsmanuale (zurückreichend bis 1719) und die 
Ratsprotokolle von Laupen (vorhanden von 1781 an) beigezogen 
werden können. 

Das erste Schulhaus laupens 
ist nicht bekannt. Zur 'Zeit der Wanderlehrer mag bald da und 
dort eine Stube dem Unterricht gedient haben. Als später ein 
regelmässiger Schulbetrieb einsetzte, wurde wahrscheinlich die 
Ratsstube im Rathaus zur Verfügung gestellt. Da mehrmals 
Laupener Burger selber als Schulmeister amtierten, ist es auch 
denkbar, daß der eine oder andere von ihnen in seiner eigenen 
Wohnung eine Stube dem Schulunterricht einräumte, um so mehr 
als in jenen Zeiten die Wahl eines Schulmeisters häufig von der 
Bedingung abhängig gemacht wurde, daß er selber die Schulstube 
zur Verfügung stelle; Die erste sichere Mitteilung über den Ort, 
wo Schule gehalten wurde, findet sich im Chorgerichtsmanual 
vom Jahre 1734. ,, .. . in der Stube auf dem Rathhaus, da sonst 
die Burgerlichen Verhandlungen, Besazungen, Huldigungen, Gricht, 
Schulen, und wegen Kilchen Baus nun eine Zeit daher der offent
liche Gottesdienst gehalten worden." Nun wissen wir aber nicht, 
welches Gebäude damals das Rathaus war (das Rathaus neben 
dem Pfarrhaus stammt erst vom Jahre 1759). Vielleicht diente 
ein Gebäude am Kreuzplatz früher als Rathaus. Vom Jahre 1759 
an wurde die Schule im neuen Rathaus gehalten und blieb doi;t 
bis zur Fertigstellung eines eigentlichen Schulhauses im Jahre 1845. 
Im Rathaus diente das Zimmer im 1. Stock gegen die Straße zu 
der Schule. Es hatte eine Breite von 5,50 m und eine Tiefe von 
7,30 m (heute ist es durch eine Wand in zwei Zimmer unterteilt). 
Ums Jahr 1800 sollten in diesem Raum ungefähr 80 Schulkinder 
Plat~. finden . Allerdings waren damals etwa 20- 30 °/o Absenzen 
das Ubliche, so daß mit einer tatsächlich vorhandenen Schüler
zahl von ungefähr 60 gerechnet werden kann. (Zum Vergleich 
die heutigen Verhältnisse: im neuen Schulhaus haben die Schul
zimmer ein Ausmaß von 9,50 auf 6,50 m und werden je 20 bis 
40 Kinder aufnehmen.) Als im Jahre 1817 eine zweite Klasse 
errichtet wurde, zügelte die Oberklasse in den II. Stock hinauf, 
wo über der bisherigen Schulstube ein gleichgroßes Zimmer ein
gerichtet wurde; die Unterklasse blieb im 1. Stock. 
Über die Ausstaffierung der Schulzimmer wissen wir sehr wenig. 
Wahrscheinlich waren einfache Bänke in engen Reihen aufgestellt; 
für die größern Kinder auch einige Tische zum Schreiben. Eine 
Art Schultische „auf die neüe bequeme Art", beschloß der Rat 
im Jahre 1808 machen zu lassen. An den Wänden mögen Buch
stabentabellen gehangen haben. Drei Fenster sorgten für Tages
licht. Auf den Winter 1793 wurde ein Kachelofen eingebaut. Man 
stelle sich die Gesamtwirkung vor: _60 Knaben und Mädchen, 
eng beieinander, im Winter bei geschlossenen Fenstern, dazu die 
schlechte Luft, gewürzt noch von Ofen-, Lampen- und andern 
Gerüchen, - das Gesamtbild ist nicht gerade erfreulich; es ist 
aber das übliche Schulbild aus einer Zeit, die man so gerne als 
die „gute alte" bezeichnet. . 
Das Rathaus enthielt im 1. Stock gegen den Hof auch die 
Schulmeisterwohnung, die als Bestandteil der Besoldung dem 
Schulmeister frei war. 

Die ersten laupener Schulmeister. 
Für die Zeit bis 1800 können folgende Namen und Jahrzahlen 
nachgewiesen werden: 
1660 Vincenz Gebhart, 
1684 Hans Ballmer „sonst wohnhaft zu Maus". 
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1733 Jakob Kocher, war gleichzeitig Chorrichter 
1750 Samuel Schick, wird in diesem Jahr Nachfolger seines Vaters 
1791-1804 Samuel Rupprecht. ' 
Übe~. d_iese ?Chulmeister ist mit Ausnahme des letztgenannten 
pe~so~~1ch_ mch~s anderes bekannt, als was jeweils dem Namen 
be1gefugt 1st. Die Tabelle umfaßt natürlich nur den kleinsten Teil 
der Sc~ulmeister, die vor 1800 in Laupen gewirkt haben. Die 
l\ennt~1s der ~amen. ~erdanken wir mehr zufälligen Funden; denn 
die Sucher, me offiziell Auskunft darüber geben könnten die 
Laupener Ratsprotokolle, existieren nicht mehr. ' 

,, ,, 

Die Wahl der Schulmeister geschah - oder sollte laut Schul
ordn!:f~g geschehen - durch den Stadtrat mit nachfolgender 
B~s~at1gung durch den Amtmann und Pfarrer. Daß dieses Be
stat1gun~srecht den Laupnern nicht recht paßte, haben wir bereits 
durch die Beschwerde des Landvogtes von 1717 vernommen. , 
W~n~ ma!1 be~_enkt, daß. es damals noch keine Ausbildungs- '1· · 

und langwieri~e sowohl Gemüths- .~ls 1:eibeskrankheiten ausgestan
den, er hat vielen und sehr betrachtlichen Unfall an seiner Hab 
erlitten, er ist mit 5 Kindern beladen, davon 4 noch Schuhlkinder 
si~d, und vor (für) seine Schuhl-arbeit, mit der er den ganzen 
Wmt_er, un~ den ?Ommer hindurch wochentlich einen halben Tag 
zubringet, 1st seme ganze Besoldung mehr nicht als 13 Kronen 
dazu genießet er keine Wohnung in dem Schulhauß, kein Garte~ 
noch anderen Herd, auch kein Holz und da seine sehr kleine zu 
s_einem Ge~chi~k (Heimetli) gehörige Rechtsame (Anrecht auf öffent
hchen ~es1tz) _m Ihr Gn_aden Laul?en-wald z~ s~inem Haußgebrauch 
bey we!tem mcht zureichet, so 1st er genoth1get, das meiste auf 
dem Gnen zusammen zu lesen und mit großer Mühe den Berg hin
auf nach Hauß zu tragen .. . " 
Wie haben wir uns den eigentlichen 

Schulbetrieb 
moghchke1ten _fur Schulme1ste~ gab, begreift man auch die For- '1 

derung, daß sich der Schulmeister vor der Wahl einem Examen 1 

unterzie~en m_ußJe'. Dieses wurde etwa durch den Amtmann und / 

der damaligen Zeit vorzustellen?-lm Winter war jeden Tag Schule 
vormittags 3 und nachmittags 2 Stunden. Im Sommer wurde noch 
lange Zeit keine Schule gehalten. Ein Bericht von 1780 meldet 
zum erstenmal, daß im Sommer zu Laupen jeden Donnerstag und 
S~mstag vormittag 3 Stunden, in der Dicki nur am Samstag vor
m1ttag 3 Stunden Schule gehalten wurde. Das schulpflichtige Alter 
entsprach. nach der Schulordnung von 1675 ungefähr dem heute 
vorgeschriebenen. Als obligatorische Fächer galten: Buchstabieren, 
Geschriebenes und Gedrucktes lesen, Schreiben und Gesang. Schrei
ben zu lernen war oft ein Vorrecht der Knaben hie und da wurde 
es auch für die Kinder wohlhabender Eltern r~serviert. Rechnen 
gehör~e dan:_als nicht zum Schulpensum. Erst 1794 begann in Lau
pen em schuchterner Versuch . Der Pfarrer anerbot sich nämlich 
wie das Ratsprotokoll meldet, ,,Etwelche knaben das Rechnen z~ 

Pfarre~ 1m Be1se1~ des Chorgerichtes abgenommen. Viel verlangte 
1 n:a!1 mcht. Schreiben und lesen mußte der Schulmeister können 

e!mge Psalmen u_~d Sprüche auswen.c,lig hersagen und etwa~ /1 

smgen, - das genugte. Konnte er zum Uberfluß auch noch Zahlen 
. a9dieren oder gar multiplizieren und dividieren, dann war das 1 

v1~I m~hr als g~n._ug._ Ob er auch die Fähigkeit habe, den Schülern 1 

sem Wissen b~1zu~rmge_~•. wa~ ~icht sehr wichtig; in der Schul- 1 

stube konn_te Ja diese Fah1gke1t 1m Notfall durch die Rute ersetzt 
werden. Die Wahl galt jeweils für einen Winter. War man nach j 

Abla~f ~er Winters_chule r:nit dem Schulmeister zufrieden, so wurde · 
er hauf1g schon 1m Mai durch den Stadtrat wieder für ein Jahr 
,,angenommen". 

Auch die Laupener Schulmeister übten ihr Amt nur im Neben
beruf_ aus un~ hatten außerdem noch ihren „richtigen Beruf". 
Der 111: Schreiben von 1717 genannte Schulmeister war offenbar . 
La!'ldwirt, ?amuel Rupprecht war Schneider und Niklaus Oetli in 
Kriechenw1I (1799 und 1806 erwähnt) war Schuhmacher. Feren
b~lm hatJe eme!1 Leinenweber, der acht Jahre lang Soldat in 
Piemont 1m Regiment Tscharner gewesen war. 
Zu den O~lieg~~h.eiten der . Laupener Schulmeister gehörfe auch 
9as „ Vorsmgen m der Kirche; d. h. der Schulmeister mußte 
Jeden So~ntag vor d~r .. Predigt mit den schulentlassenen jungen 
Leuten die Psalmen emuben und dann im Gottesdienst mit seinem 
Chor den Gesang der Gemeinde begleiten. Der Brauch ver
schwand wahrscheinlich, als eine Orgel gebaut wurde. 
Mit den Besoldungen wird es wie überall so auch in Laupen 
seine Schwi~rigkeiten gehabt haben. Anfa;gs mußten die Eltern 
d~n L_ohn fur den Le~rer . selber aufbringen. Zum Teil brachten 
die. Kmder das Geld m die Schule, zum Teil mußte der Schul
~e1~ter v~n Haus ?U Haus seinen Lohn einkassieren, was sicher 
fur ihn k~m Vergnugen war. Er wird bei dieser Gelegenheit aller
h~nd zu horen bekommen haben. Erst im XVIII. Jahrhundert wurden 
die Schulgelder allmählich abgelöst durch Teile und öffentliche 
Kassen. Dadurch lag nun die Be!;timmung der Höhe der Besol
dungen g~nz und all~in im ~r!"essen des Stadtrates. (Die Fest
setzung emes gesetzhchen Mm1mums erfolgte erst in der Helvetik 
durch „Beschluß de~ Vollziehungsrates vom 4. Dezember 1800.) 
Zuschusse _oder Trinkgelder wurden von Fall zu Fall gewährt 
oder v~rwe1gert. Im Jahre 1677 betrug der Lohn für die Winter
schule m Laupen 10 Kronen (etwa 37 Fr.), dazu freie Wohnung 
Holz und Land. Später wurde der Barlohn auf 16 Kronen nach 
1700 auf 20 Kronen erhöht, 1780 waren's 50 Kr. 1791 b'eginnt 
der neue Schulmeister wieder mit 40 Kr. (etwa' 148 Fr.). Der 
Kaufwe~t Ende des XVIII. Jahrhunderts war ungefähr doppelt so 
groß wie heute. In der Dicki betrug der Barlohn 1764 13 Kr. 
und 1780 nur 12 Kr. 

Offe_nbar sind die Laupener Schulmeister öfters beim Rat vor
stellig_ gewor~en und haben um Besserstellung nachgesucht. Dann 
hat_ dieser wie z. B. 1791 etwa beschlossen: ,,die burgerschaft 
bleibe bey . dem alten lohn und mit dem Trinkgält solle es an 
Ihnen . stan 1hme zu ~äben waß sie wölli." Verglichen mit andern 
Gememden waren die Besoldungen in Laupen auf Ende des 
X~III. Jahrhunderts „durchaus. nicht s~hlecht. In kleinen Dorfge
~emden s~and es hauf1g schlimmer. Em anschauliches Bild davon 
gibt uns em Bericht des Pfarrers Ganter (Laupen) aus dem Jahre 
1764. Man höre, in welcher Lage 

der arme Schulmeister in der Dicki 
sich damals befand : 

, .. ••In dieser Dicki-gemeind sind zwar dißmahl nur 3 Personen die 
all~osen genießen, ich habe aber auch den daselbstigen Schuhl
me1ster sa~t 3 sei~er Kin~eren beygefügt, obschon ihm kein All
mosen gereichet wird , es 1st zwar derselbige ein Mann in seinem 
b~sten Alter, und von guter Kraft, er hat auch von seinem Vater 
em Hauß samt ein wenig Herd, aber mit ziemlich darauf haftenden 
Schulden ererbt, neben dem hat sein Weib verschiedene schwehre 

L~hrne~", u~d der Rat beschloß, ,, Das Soll geschehen und ihme 
Solle em Drmkgelt bezalt werden; wen die knaben Rechnen kön
nen so söllen Die Jenigen knaben andere auch Lehmen Rechnen". 
Der Unterricht begann am Morgen mit Gesang und Gebet. Dann 
k_ommandierte etwa der Schulmeister: ,,Lehrit!" Und nun begann 
em Sumr:nen un~ Brummen von Sprüchen, Versen und Ant
worten; Jedes Kmd lernte halblaut vor sich hin was ihm be
fohlen war. Eines nach dem andern mußte herv~rkommen und 
zeigen was es konnte, buchstabieren, Wörter in Silben zerlegen, 
Gedrucktes oder Geschriebenes lesen, Sprüche und Psalmen auf
sagen. Die Arbeit mag den Kindern wenig Freude gemacht haben. 
Aber das fand man richtig. Man geht doch nicht in die Schule um 
Freude zu haben! Lehren und Lernen geschah rein mechanisch; 
der Stoff war hoch über dem Verständnis der Schüler. Es kam 
auch keinem in den Sinn, etwa zu fragen, was dieser oder jener 
Vers bedeute. Die Hauptsache war nicht das Verstehen sondern 
das Auswendigkönnen. Ging die Sache zuwenig gut, so :Oußte die 
Rute nachhelfen. 

Die !(lasse war, wie ein Bericht von 1799 zeigt, in 3 Abteilungen 
geteilt. In der ersten wurde buchstabiert und gelesen. Die zweite 

1

1

1 

lernte auswendig im Heidelberger Katechismus und in dem Buch 
,,Anfänge der christlichen Lehre" (Bern 1787. Inhalt: 1. Von Gott. 
2. Von den Menschen. 3. Von dem Erlöser. 4. Von dem Werke der 

1 
G~ade im_ Mensch~n. ~- Von den Pflichten eines Christen). Die 

1 
dritte Abteilung schheßhch lernte auswendig aus folgenden Büchern: 

1 
Passionsgesänge, Hübners Kinderbibel (Inhalt: Historien aus dem 
Alten und Neuen Testament. Fragen und Antworten. Nützliche Leh-

1

, ren. Gottselige Gedanken), ferner Gellerts Lieder und Testament. 
Außerdem fanden auch Verwendung das Psalmenbuch von Lob-

i wasser und Sultzberger (wovon sich in Laupen noch ein Exemplar 
1 vorfindet) und das Namenbüchlein. 

1

1

, qas eigentliche Grundbuch der Unterweisung in Kirche und Schule 
, bis Ende des XVIII. Jahrhunderts war der Heidelberger Katechis-

1 
mus, die Bekenntnisschrift der reformierten Gesamtkirche aus dem 
Jahre 1563. Das Buch enthielt die drei Hauptteile: Von des Men-

1 
sehen Elend, Von der Erlösung, Von der Dankbarkeit und behan-
delte im Anschluß in 130 Fragen und Antworten die 'ganze Glau-

1 benslehre. Es wurden auch etwa andere Katechismen verwendet ob-

I

I sc~on die Regi~rung wiederholt den „Heidelberger" verlangte: Es 
sei gestattet, hier das Urteil Gottfried Kellers (im „Grünen Hein-

1 rich") über den Katechismus und seine damalige Verwendung in 
Kirche und Schule anzuführen : ,, Ein kleines Buch voll hölzerner, 
blutloser Fragen und Antworten, losgerissen aus dem frischen Le
~en der biblischen Schriften und geeignet, den dürren Verstand be
Jahrter und verstockter Menschen zu beschäftigen, mußte während 
der so unendlich scheinenden Jugendjahre in ewigem Wiederkäuen 

. , auswendig gelernt und in verständnislosem Dialoge hergesagt wer
'' den. Harte Worte und harte Bußen waren die Aufklärungen, be-

1 klemmende Angst, keines der dunklen Worte zu vergessen, die An-
feuerung zu diesem religiösen Leben." · 

Das war der Unterricht der damaligen Zeit. Von Geschichte und 
Geographie, Naturkunde oder Turnen wußte man noch nichts. 
Während dreißig Stunden in der Woche mußten sich die Kinder 
mit den genannten Büchern beschäftigen, höchstens daß einmal 
Schreiben oder Gesang etwas Abwechslung brachten. 
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Die Liste dieser Schulbücher, die übrigens für die meisten ber
nischen Landschulen damaliger Zeit ungefähr gleich lautet, zeigt den 
rein kirchlichen Charakter der alt-bernischen Schulen. Das Ziel war 
nicht, die Kinder auf das praktische Leben vorzubereiten, Verstand 
und Fähigkeiten auszubilden. Die Obrigkeit wollte treue Unter
tanen, die ihr möglichst wenig Schwierigkeiten bereiteten. Religion 
durch Kirche und Schule waren ihr Mittel zum Zweck. 
Und das Ergebnis dieser jahrelangen Überfütterung mit unverstan
dener Religion? - Man höre einen 

Pfarrbericht über Schule und Moral vom Jahre 1780. 
Als Beantwortung vorgelegter Fragen schreibt der damalige Laupener 
Pfarrer, Emanuel Jlybner, daß in der Schule 50 Psalmen auswendig 
gelernt wurden. Uber Lehrer und Schüler urteilt er: 
,,Die Schulmeister an beyden Orten (Laupen und Dicki) sind gut. 
Die Fähigkeiten der Kinder _ sind nicht groß, ihr fleiß im Lernen 
noch kleiner, und der Gehorsam, und die Subordination fehlt bey den 
Meisten gänzlich. Daran sind aber nicht die Schulmeister, sondern 
die Eltern Schuld: die durch ihre Nachsicht und Zärtlichkeit die 
Kinder in ihrem Ungehorsam stärken, und alls, was etwa die Schul
meister gutgemacht haben, wiedrum verderben." 
Von der allgemeinen Moral in seiner Pfarrgemeinde schreibt Pfarrer 
Hybner weiter, sie sei „Schlecht beschaffen, mit fressen und sauffen 
bringen sie die meiste Zeit zu, ich meine in dem Stedtlj, in der 
Dicki gehts schon besser, daselbst ist auch noch Fleiß und Arbeit
samkeit. Und .das ist das vorzügliche was sich in der Gemein noch 
Gutes und Lebenswürdiges findet. In dem Stedtlj aber ist die 
Völlerey so allgemein, daß Männer und Weiber derselben ergeben 
sind, daher die schlechte liederliche Erziehung der Kinder. Und 
durch das böse Beyspiel der Eltern werden dann die Kinder ver
derbt und ergeben sich gleichen Lastern. Die Ursachen oder Quellen 
sind, weil erstlich zwey wirtshäuser in diesem kleinen Städtlj sind, 
und zweytens die Bürger viele Vorr.echte haben woraus sie beynahe 
leben können. Das Mittel diesem Ubel abzuhelfen wäre, wenn man 
ihnen ihr~ Kinder wegnähme und anderswo erzöge." 

Eine unerfreuliche Sache, die den Pfarrherren als den Vorstehern 
der Schule in Laupen wie andernorts viel Mühe bereitet hat, das 
waren 

die unentschuldigten Absenzen. 

Die Klagen darüber begleiten durch die Jahrhunderte hindurch die 
Schule getreulich wie ein Schatten. Lange Zeit sah das Volk die Not
wendigkeit der Schulen nicht ein, was unter den angeführten Um
ständen eigentlich zu begreifen ist. Die Eltern empfanden es als 
Eingriff in ihre Rechte, wenn besonders auch die größern Kinder in 
die Schule mußten, anstatt ihnen im Haus und auf dem Feld zu 

helfe n. Verstärkt wurde dieser Widerwille noch durch die Pflicht, 
Schulgeld zu zahlen. Die fehlbaren Eltern wurden gemahnt und , 
wenn das nichts nützte, vor Chorgerich t zitiert und evtl. mit Geld 
bußen oder Gefängnis bestraft. Von Zeit zu Zeit wurde von der 
Kanzel herab mit Nachdruck auf die Schulpflicht hingewiesen. Man 
höre darüber einiges aus den Laupener Chorgerichtsmanualen : 
,, 1720 den 17. novembris ward von mir ( dem Pfarrherrn) angebracht, 
wie daß Ettwelche Eltern ihre Kinder unfleißig in die sch ul schickind . 
Ward erkent (beschlossen) , daß Selbige ohne schonen vor Chor
gricht sollind citirt werden, Und daß man solche mit gellt-straffen 
ansehen solle. Solche bueßen aber sollind nicht in die chor-gricht
büchs gelegt, sondern angewendet werden, zum nutzen der armen 
der Gemeind. 
Den 24. novembris wurden citirt und erschienen folgende Haus
vätter, welche ihre Kinder nicht in die schul schickten: Nemmlich 
Hans Erisman, amman. Hans Mäder. Bendicht Büschi. Niclaus 
Schick im Stöcklj. Hans Schick. Barbara Garius. Jacob Friburg
haus seht. hinterlassene. Hans Risimey. Daniel Risimey und Jacob 
Risimey. Auf befragen deß Hans Mäders warum Er seine Kinder 
nicht fleißiger zur schul halte; Hat Er zur ursach vorgewendt, 
weilen der Schulmeister die Kinder nicht recht unterweise, wann 
Sie ihne fragind, wie diß oder jenes wort heiße, gebe er ihnen zur 
antwort: Lehr' s ich habs auch müssen lehren. ltem der Schulmeister 
überfahre (übertreibe) in denen Züchtigungen der Kinder.- Ward 
erkent : daß über 8 tag obige liausvätter wiederum erscheinen 
sollind, und auch der Schulmeister, welche klag ihme dann solle 
vorgehalten werden. 
Den 1. decembris. Erschinnen obige samt dem Schulmeister, aus
genommen der Hans Mäder. Es wurden selbige zuerst gefragt, ob 
obige klag auch von ihnen gethan werde, oder ob Sie sonsten 
ettwas zu klagen habind. Welche allesamt dem schulmeister ein 
gut Zeügnuß gegeben haben. Diejenigen Elteren, so bis dato ihren 
vorigen unfleiß in ansehen der schul ersetzt haben, wurden mit einer 
Vermahnung erlassen. Nachfolgende aber, nemmlich Daniel Risimey, 
Hans Erisman der amman, und die Friburghauserin wurden jeg
liche, um 5 schilling gestraft, und vermahnt fleißig ihre Kinder 
zur schul zu halten. 
Den 8. decembris Erschinne auf Citation Hans Mäder nebst dem 
Schulmeister, deme solches vorgehalten ward. Wir erkenneten aus 
allen umständen, daß Hans Mäder aus passion (Leidenschaft) ge
redt, und daß man darauf wenig reflectiren könte, weilen Er alte 
sachen hervorsuchte, und wann Er je ettwas zu klagen gehabt 
hette, were ihme angestanden zu rechter Zeit und ord solches für
zubringen; zu geschweigen daß Er ettwelche seiner Kinderen jeder-. 
weilen nun und dann in die schul geschickt. Er ward deßwegen 
von der Ehrbarkeit mit 10 batzen belegt. " 
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. Psalmen Davids" 
Titelblatt und zwei Selten aus dem Psalmenbudt von Lobwasser (vlerstimmiger Psalm, Melodie im Tenor). 
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Ä~nl~che Chorgeri~htsvt:rhandlungen wiederholen sich immer wieder. 
Hauf1g tauchen die_ gleichen ~amen ~ieder auf. 1758 beklagt sich 
d~r Pfarrer, ,, daß die _ Unterwe1sungs-Kmder auß der Dicki -gemeind 
sich ?er Schuh) entziehen, und zwar insonderheit der Hansli Risi-
11:~Y m der Au u_nd das Elseli Erismann deß Ammans zu Schönen
buhl Tochter bei welch~n d_eß Pfarrers öfftere Vorstellungen und 
Vermahn~ngen SC? wenig ~mgang gefunden, daß ersterer diesen 
ganze~ W1_nnter hindurch em einziges Mahl, letzteres aber gar nie
mahl m die Schuh! gegangen" . 

seiner Instrücktion Ein Schull Reglement, wirdt an gewissen . und 
ist deß Rahts Bef~lch und willen, daß Er dem jnhalt deß selben 
fleiß ig und treüwlich nachkome, und wintter und Summers, daß 
Bibell Lässen, in der Kirchen sambt dem Vorsingen ver Richte, 
Hat von der Stadt für wintte; und Summer alles zu ver Richten 
an. gelt. zwantzig Kronen." 
Leider 1st das erwähnte Schulreglement nicht mehr vorhanden. _ 
Zur Belohnung fleißiger Kinder und zur Aufmunterung der schwä
chern wurde am Examen jeweils der „Schulbatzen" ausbezahlt 

·-~"---"-s.B:~::=;-'-"5'.,,__, . Eir~ Dieser Auftrag fiel dem Spital meister zu: -
1i t},ß r, • ., "'"Qj, Gi:t SflM t~•• t „Art. 14. Bey dem Schull Exam_en wohnet Er Neben dem Burger-
j meister Venner, und Seckelme1ster Bey und zalt, jglichem Kind 
1 4',.., f,~.- t,... [ so alle ~rey Catechismuß geleret, Em Batzen zwen Kreützer ~.s~)? (, .. "\1„t *'" l>,., l>:.. G,fl .... , denen Mittleren und Jüngeren Ein Batzen." ' 

j~ r, .... .... e,., QJ•~•• e, 8,h.,,.-h Der Schulbatzen ist eines der wenigen „Rechte" der Schulkinder 

u~._ JCMM,/~.-o-""""1rbü.,,, ~;;..e; . .. k' d h d" ... """ " ; / gegenüber ihren Pflichten. Darum wahrscheinlich hat er sich hart-

J 
✓ ✓ o , nac 1g urc 1e Jahrhunderte hindurch erhaiten bis auf den 

. l>~ .. ..,,ee ff• f~e~ "ff 1E.- l>, .. ..,,.t heu tigen Tag. Das Examen selber, . damals noch eine richtige 
J, ... r,, ....... ~ .... ~ .. f, .. ti:se,!ß<:;O„otO Prüfung besonders für den Lehrer, dessen Wiederwahl vom Er-
j8,g "".- ~~~t,,-"\> .. l> "'"S'g"._. ""'~ gebnis abhängig war, ist unterdessen verschwunden. Über diesen · jr 6 nnn... o n ehemals so wichtigen Anlaß findet sich folgende Bes_timmung ·. 
,... ~""' 

0
" .,,, .... .- "''" "'" si: 'I)'" .· A t 45 B d S „ r . . ey em chull Exame_n. Sollen gegen wärdig sein, um 

""fu, .. (S~._ei, ......... ,... °'\),., l>f~~ .. - ·11 zu sechen, waß die Kinder prov1d1ret und der Schulmeister vor 
._ .. ...,;t , .. "'" f~ 4_., 6°"" l>,.- , Mühe walt angewendet haben M_öcht, der Burger Meister, V ;nner, 
t„ e:ß "....- "0 ... g: f .... : © ...... 9~.... S~ckellmeister, und Spittall Meister, vor disere Mühe walt mit 

•11, "' ... •· ..P. "' « / Emschluß deß Schulmeisters sollen sie zu sammen zu bezu··chen •r ""r =,-::J "••b .,;, JhAfft _., h b ' 
a en an gelt Ein Kronnen Zwölff Batzen Und dem Herren Pfahr-,. .. l> 9,, fJ,.,_ .. ~ ... @.,t .... j'"'.,, 1· H . d Pf d H ' 

u I erren m as run auß Schicken Ein Gelten Mit Wein." 
~"''8.(l,,t,..- 1-l ... ,... 1 Schließlich sei auch das Legat von Pfarrer Benteli aus dem Jahre 

A• H ti H ilf1 ➔ a . ,; a a a n 

r1telblatt _und drei T~xtselten des 1680 zu Bern gedruckten NamenbQdtlelns 
(m11 Erlaubms des Schweiz. G~ten~ergmuseu~s aus Ad.Fluri . Die Buchdruckerkunst 

1m D1ens1e der ::ichule"). 

1761 als es wieder einmal ziemlich schlimm stand mit dem Schul
besuch, __ bat der ~farrer . den Landvogt um seine obrigkeitliche 
Unterstutzung. Dieser . heß am folgenden Sonntag durch den 
Pfarrer nach der Predigt das nachfolgende Schreiben verlesen: 
„Es hat der Woh!Edelgebohrne Mein Hochgeehrter Herr LandVogt 
Zehender auf Laupen mit höchstem Mißfallen vernahmen daß in 
den b~yden Schuhlen hiesiger Kirchgemeind der Unfleiß immer 
mehr uberhan~ nehme und daß sogar einiche Schuhlkinder sich 
,u~derstehen, sich der Schuh! gänzlich zu entziehen, ohne hierzu 

.-,die Erlau~nus gebühre~den O~ts begehi:t und erhalten zu haben ; 
da nun die wohlgemeinte Erinnerung ihres Predigers bey den
s~lben ganz fruc~tlos g~wesen, so lasset Mgh. Landvogt sowohl 
d!e Eltern als ~mder h1erduch auf das ernstlichste vermahnen 
s~ch der so he!_lsam_en HochOb_erkeitlichen Schuhlordnung di~ 
mcht nur vor (fu~) die lange Weil sondern zur gebührenden Be
obachtung pubhc1ert worden, ins könfftige mit mehrerem Gehor
sam zu unterw~rffen, widrigen falls die fehlbahren vor Chorgericht 
scharff censuner_~ auch nach Beschaffenheit der Sach durch 
Straffen zu:. Ge_buhr sollen gehalten werden, wenn sie sich nicht 
durch vernunfft1ge Vorstellungen wollen regieren lassen. 
Actum Schloß Laupen d. 10t. Jenner 1761. 

Sig. Zehender." 
Der o~~igkeitliche ~uspruch war nicht von langer Wirkung. Ein 
Jahr ~pater schon wir~ der ~arthlomä_us Klopfstein ermahnt, ,,daß 
er seme ~agd Margnt Schick als em Schulkind wenigstens ein 
Par Mah!_ m der Wochen in die Schuh) schicke". ferner soll der 
Jacob Raber „sein Knechtli Joh. Ehrhard fürohin fleißiger zu der 
Schuh! halten" 
Qbrigens_ hat das Absenzenübel auch etwa auf die Schulmeister 
ubergegnffen. 1719 pr?tokolli7rte d~r Pfarrer im Chorgerichts
ma_nual: ,,Den 5. Mart11 hab ich mich beklagt, daß der Schul
meister von Lauppen, wider meinen willen und erlaubnuß sich 
von der schul 21/: tag lang absentirt, und nach Bern geg~ngen 
Es _soll aber_ in k?nfftiger ;Zeit dessen noch mehr gedacht werden: 
- 1tem ~a 1c~ d(e schul m der Dickigmeind d. 1. Martij visitirt, 
habe s~lb1ge mit emem malzeschloß beschlossen gefunden; welches 
von mir auc~ angebracht (angezeigt) worden." 
Neben all diesen unerfreulichen Erscheinungen im Schulwesen 
von Laupen muß aber auch festgehalten werden, daß Behörden 
und __ Pfarrherren __ als Vorsteher der Schulen sich immer wieder 
bemuht haben, fordernd und helfend zu wirken. 
~as „Reglement und · ordnung Buch der Stadt Laupen /740" 
em altes Ge~einderegl~ment, das noch heute im Gemeindearchiv 
von Laueen hegt, beweist qurch verschiedene Artikel diesen Willen 
der Behorde~ zur Ordnung und Förderung des Schulwesens. Da 
steht z. B. betreffend den Schulmeister: 
i,Art. 35. Der Schulmeister Dienst wirdt auch alle jahr Ledig und 
ihm Herbst, auff verena Tag (1. September) zu besetzen, Hat zu 

1 1791 erwähnt. Er vermachte den beiden Schulen in Laupen und 
1 in der Dicki je einen Betrag von 25 Talern, der zur Anschaffung 
: von Schulbüchern für Unbemittelte bestimmt war. 
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Es läßt sich nicht bestreiten, daß auch in frühern Jahrhunderten 
in Laupen Kräfte am Werke waren, deren Streben dahin ging, das 
W_ohl der Bevölkerung zu fördern. Dazu gehörte vor allem der 
Dienst an der Jugend. Was dieser Jugend von damals im allge
meinen geboten wurde und die Art !-lnd Weise wie es geschah, 
das verurteilen wir heute. Aber dabei anerkennen wir unbedingt 
den guten Willen, der auch damals das Beste wollte. 
Es wäre vollständig falsch, im Endurteil über die alte Schule die 
heutige als Maßstab zu verwenden:. Jede kulturelle Leistung irgend
einer Epoche muß aus den Zustanden heraus beurteilt werden 
die vorher bestanden. Die vorherigen Zustände im Volksbildungs~ 
wesen waren aber bei uns gleich Null. Die drei Jahrhunderte von 
der Reformation bis zur Revolution brachten die Volksschule auf 
dem Lande, sie schafften die allgemeine Schulpflicht. Das ist der 
große Fortschritt. Die Tatsache der überall bestehenden Volks
schule um 1800 ergab die Grundlage, auf der das anschließende 
Jahrhundert weiterbauen konnte. Die Schule war da ; nun konnte 
ein Pestalozzi kommen und zeigen, was aus ihr zu machen sei. 
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Quellennachweis. 
Chorgerichtsmanuale und M_andatenbücher von Laupen. Ratsproto
kolle der Sta<!t Lau~_en. Reglement und ordnung Buch der Stadl 
Laupen 1749. Amterbucher von Laupen. Berichte über das Kirchen
we~en. Kap1telsver~an~lungen. Berner Ratsmanuale. Stapfersche En 
quete 1799. Ad. Flun,_D,e ers~e gedruckte bernische Landschulordnung 
von 1628. E. Schneider, Die bernische Landschule am Ende des 
XVIII. Jahrhu!1~erts. H. B~chmüller, Die bernische Landschulordnung 
von 1675 .. Ttlher, Geschichte von Bern. Histor.-biograph. Lexikon 
der Schweu:. E. Hürlimann. 
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Einen gemüUichen Hock 
im 

ALKOHdLFREIEN 
RESTAURANT LAUPEN 

bei Spiel und Musik 

Gute Küche 
Pensionäre werden jederzeit an

genommen 

Beste Glückwünsche 
zum Jahreswechsel 

entbietet den werten Gästen u_nd Gönnern 

E. Rytz-Gutknecht, Kriechenwll 

SCHUHHANDLUNG 
E. VöGELI-0PPLIGER 
LAUPEN 
empfiehlt als praktische 

Festgeschenke 
..__ ____ __l Schuhwaren In reicht:-,. Auswahl 

Biscuits 
RITZ OE LUXE GESCHENKDOSE, 

enthaltend ca. 900 gr feinster Biscuits 

Preis nur Fr:·3.50. 

Rückvergütung für leere Dose 40 Cts. 

Wirtschaft 

«zum. LÖWEN» 
La'upen 

Höflich empfiehlt sich 

FRITZ AUGSTBURGER 

Der 
LANDHAUSHALT 

braucht eine unempfindliche lei
stungsfähige, über dick und dDnn 
gleichmässlg arbeitende Nähma-

schine. Die neuzeitliche 

„PFAffu 
erfüllt diese Ansprüche 

Hervorragend elegante Ausstattun
gen. Kataloge gratis auf Verlangen 

GEBR. KLOPFSTEIN_. LAUPEN 
Tel. 59 und 31 · 

KONSUMGENOSSENSCHAFT 
LAtJPEN 

die vorteilhafte Bezugsquelle 

FÜR LEBE~SMITTEL UND BEDARFSARTIKEL 

Bäckerei , Bad, Sparkasse 

III Wwe. 93almer · 
..::III BASAR- UND COIFFEURGESCHÄFT LAUPEN III empfiehlt sich bestens 

REELLER WEIN 
und gute KDche finden Sie bei 

~DW. FASEL, Wirt 

Gross-BGslngen 

ffifTZ6fREI \~I 

~flLHTTBl 



HANSJMHOF 
C.ARTENBAUC.ESCHÄfT 
TEL.93 LAUPEN TEL.93 

Krise 
D's Schuelhuus - het nid fertig möge! 
D'Walpeligass - geit no gäng i de Böge! 
D'Stüüre ·- sy no nid berappet! 
Mit d'm Froueli - bin i inetrappet! 
Dr Huuszins . - muess i nume-n-erschindte! 
U d'Volksbank - di sitzt i dr Tinte 1 
Wo fingsch e Troscht i däm Chrousi-Mousi? · 

Bim Lindehousl 1 ! 

Lau.pener! 
Verweiset Eure Bekannten auf die 
schönen Spaziergänge ins . Se,nsetal 
und sagt ihnen, dass zur Heimfahrt 
günstige Bahnverbindungen bestehen. 

SENSETALBAH N 

RESTAURANT 
ZUR ,,SENSEBRIJCK.E" 

EMPFIEHLT SICH BESTENS 

ERNST GOSTELI 

Polygraphische Gesellschaft Laupen 

rnpfiohh sieh wJ~ 
zur Ausführung von Druclcsachen aller Art zu kulanten Bedingungen 

Erspar:n.lskasse 
des Amtsbezirkes Laupen 

(gegr. 1834',. Mitglied des Revlslonsver
bandes bern. Banken u. Sparkassen) 

mH einem Elnlagek.apHal von 15 Millionen Franken und 
Reserven von Fr. t,000,000 . ....;. 

empllehU sich zur Entgegennahme von Spargeldern 
und fllr eile GewKhrung von Anleihen zu 

coulanten Bedingungen 

0 
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